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1. Einleitung 
Die im Volkswirtschaftsplan 1971 festgelegten 
Aufgaben dienen der weiteren Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik. Die all¬ 
seitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1971 ist ein wesentlicher Beitrag zur Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Svstems des 
Sozialismus in unserer Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik. Das erfordert die Entfaltung 
der schöpferischen Initiative aller Werktätigen, 
die weitere Entwicklung der Demokratie und 
die Mitarbeit aller in der sozialistischen Ge¬ 
meinschaftsarbeit. 
Mit der Erfüllung und Übererfüllung der staat¬ 
lichen Aufgabenstellung leistet unser Betrieb 
einen würdigen Beitrag zum VIII. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 
Mit dem Betriebskollektivvertrag 1971 wird die 
umfassende Mitwirkung der Werktätigen an der 
Planung und Leitung des Betriebes vertraglich 
geregelt und ihre Initiative auf die Hauptauf¬ 
gaben gelenkt. Mit ihm wird die Einheit von 
zentraler staatlicher Planung und Leitung in 
den Grundfragen hoher Eigenverantwortung 
der Betriebe sowie der sozialistischen Massen¬ 
initiative der Werktätigen, besonders im Wett¬ 
bewerb und in der Gemeinschaftsarbeit, geför¬ 
dert. 
Mit den in unserem Werk produzierten elek¬ 
tronischen Bauelementen wird die Durchsetzung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution in 
sämtlichen Industriezweigen der Deutschen 
Demokratischen Republik maßgeblich beein¬ 
flußt. Daraus leitet sich die volkswirtschaftliche 
Bedeutung unseres Werkes und damit verbun¬ 
den, die hohe Verantwortung eines jeden Werk¬ 
tätigen ab. 

Im Jahre 1971 gilt es, folgende Aufgaben, die 
gleichzeitig Schwerpunkte des sozialistischen 
Wettbewerbs sind, zu lösen: 

• Termin- und sortimentsgerechte Erfüllung 
des Produktionsplanes zur Sicherung der ver¬ 
traglichen Lieferverpflichtungen gegenüber der 
Volkswirtschaft 

9 termin- und qualitätsgerechte Erfüllung 
aller Exportverpflichtungen auf der Grundlage 
der staatlichen Aufgabenstellung 

9 umfassende Verbesserung und Stabilisie¬ 
rung der Qualität der Erzeugnisse sowie ihrer 
zuverlässigen Funktion im Interesse der Erwei¬ 
terung der Außenwirtschaftsbeziehungen und 
der volkswirtschaftlichen Bedarfsdeckung 

9 Erfüllung und Übererfüllung der Aufgaben 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, vor 
allem durch sozialistische Rationalisierung, und 
weitere Entfaltung der Neuererbewegung 

9 Erhöhung der Effektivität der betrieblichen 
Arbeit durch eindeutige Orientierung von wis¬ 
senschaftlich-technischen Aufgaben auf kon¬ 
krete ökonomische Ziele 

9 Erfüllung des Planes Forschung und Ent¬ 
wicklung 

9 Erfüllung der Staatsplanaufgaben der For¬ 
schung und Entwicklung 

9 Sicherung- der Überleitung von Entwick¬ 
lungsaufgaben 

9 Verbesserung der Führungs- und Leitungs¬ 
tätigkeit durch Einbeziehung der sozialistischen 
Wissenschaftsorganisation und der elektroni¬ 
schen Datenverärbeftühg 

9 Senkung der Selbstkosten durch die allsei¬ 
tige Verwirklichung des sozialistischen Spar¬ 
samkeitsprinzips, insbesondere in der Material¬ 

ökonomie in der Phase der Produktionsvor¬ 
bereitung und der Produktionsdurchführung 

9 Erfüllung der Aufgaben des Kader- und 
Bildungsplanes 

9 Verbesserung der Arbeits- und Lebens¬ 
bedingungen. 
Die betriebliche Wettbewerbskonzeption, die am 
10. Februar 1971 vom Gewerkschaftsaktiv be¬ 
schlossen wurde, ist Bestandteil der Führungs¬ 
konzeption des Betriebsdirektors und konkreti¬ 
siert die betrieblichen Schwerpunktaufgaben 
für die Durchführung des sozialistischen Wett¬ 
bewerbs im Gesamtbetrieb für das Planjahr 
1971. Auf ihrer Grundlage sind die Wettbe¬ 
werbsprogramme der Fachdirektorate und 
Werkteile auszuarbeiten. 
Im Planjahr 1971 hat unser Betrieb seine Lei¬ 
stung, dargestellt an der Entwiddung der öko¬ 
nomischen Hauptkennziffern, gegenüber dem 
Plan 1970 zu steigern: 

WF insgesamt 
Steigerung der industriellen 
Warenproduktion zu IAP auf 106,5 % 
Steigerung der Arbeitsproduktivität 
auf Basis Warenproduktion zu IAP auf 104,7 % 
Steigerung des Nettogewinns auf 148,0 % 
Werkteile 
Entwicklung der industriellen Warenproduktion 
zu IAP für 

B 
R 
Si-Dioden 
Ge-Dioden 
F 
T 
A 
S 

auf 113,5 Prozent 
auf 106,7 Prozent 
auf 135,2 Prozent 
auf 73,3 Prozent 
auf 100,1 Prozent 
auf 114,4 Prozent 
auf 95,4 Prozent 
auf 120,3 Prozent 
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2. Die Leitung des Betriebes 
und die Mitwirkung der 
Werktätigen 

Das entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus erfordert die ständige Vervoll¬ 
kommnung der sozialistischen Demokratie in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 
Der Grundsatz des demokratischen Zentralis¬ 
mus 

Einzelleitung und persönliche Verantwor¬ 
tung bei aktiver demokratischer Mitwirkung 
aller Werktätigen in der Phase der Entschei¬ 
dungsvorbereitung 

muß überall eingehalten und durchgesetzt wer¬ 
den. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in noch 
stärkerem Maße die Werktätigen in die Pla¬ 
nung und Leitung unseres Betriebes einzu¬ 
beziehen und solche Voraussetzungen zu schaf¬ 
fen, daß sie ihre Verantwortung als soziali¬ 
stische Produzenten, kollektive Eigentümer der 
Produktionsmittel und Träger der sozialisti¬ 
schen Staatsmacht noch besser erkennen und 
wahrnehmen. 

2.1. Die Mitwirkung der Werktätigen bei 
der Ausarbeitung der Pläne 
2.1.1. Die rechtzeitige und umfassende Mitwir¬ 
kung der Werktätigen an der Erarbeitung des 
Jahi-esplanes ist ein wichtiges Erfordernis der 
sozialistischen Demokratie im Betrieb. Das 
Hauptanliegen bei der Durchführung der Plan¬ 
diskussion ist die Entfaltung der schöpferischen 
Initiative der Werktätigen zur Überbietung 
bzw. Einhaltung der vorgegebenen Zielstellung 
für den Betrieb. Die Plandiskussion muß so¬ 
wohl auf die Qualität der Planung als auch auf 
eine qualifizierte Bestimmung der richtigen 
Ansätze für die im sozialistischen Wettbewerb 
zu lösenden Aufgaben gerichtet sein. 

Die Plandiskussion wird mit einer Vertrau- 
ensleutevollversammlung unter Einbeziehung 
der staatlichen Leiter eröffnet, in der der Be¬ 
triebsdirektor die Schwerpunktaufgaben für das 
kommende Jahr darlegt. 

Alle staatlichen Leiter sind verpflichtet, die 
Schwerpunktaufgaben des Betriebes für ihren 
Verantwortungsbereich zu konkretisieren und 
mit den Werktätigen in den Gewerkschaftsver¬ 
sammlungen zu beraten. Im Ergebnis der Be¬ 
ratungen müssen alle schöpferischen Ideen, 
Hinweise und Kritiken der Werktätigen, die 
geeignet sind, die gestellten Aufgaben zu erfül¬ 
len bzw. zu überbieten, in den Plan aufgenom¬ 
men werden. Die Leiter sind außerdem ver¬ 
pflichtet, alle Hinweise und Kritiken der Werk¬ 
tätigen auszuwerten und zu beantworten. 
Besonders wichtig bei der Plandiskussion ist 
die aktive Teilnahme aller Kollegen sowie eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Leitern und den Gewerkschaftsleitungen auf 
allen betrieblichen Ebenen. Das Produktions- 
komitee sowie Expertengruppen sind für die 
Beratung von Schwerpunkten in die Plandis¬ 
kussion einzubeziehen. 

2.1.2. Der eigenständige Beitrag der Gewerk¬ 
schaft zur Ausarbeitung des Planes und bei 
der Plandiskussion vollzieht sich während des 
gesamten Prozesses von der Übergabe der 
staatlichen Planaufgabe bis zur Verteidigung 
des Planentwurfs vor dem übergeordneten 
staatlichen Leiter. 
Die Gewerkschaftsorganisation konzentriert 
sich in ihrer Mitwirkung an der Planung vor 
allem auf die Herausarbeitung und Bestimmung 
— der Ziele und Hauptaufgaben der politi¬ 
schen, wissenschaftlich-technischen, ökonomi¬ 
schen und geistig-kulturellen Entwicklung, 
— der Entfaltung der schöpferischen Massen¬ 
initiative für den sozialistischen Wettbewerb, 
— der Aufgabenstellung für die materielle 
und ideelle Interessiertheit, 
— der Verbesserung der Arbeits- und Lebens¬ 
bedingungen. 
Auf der Grundlage der Führungskonzeption 
des Generaldirektors, der staatlichen Aufgaben 
für das kommende Planjahr und des Ergebnis¬ 
ses der Plandiskussion erarbeitet der Betriebs¬ 
direktor seine Führungskonzeption. 

2.2. Das innerbetriebliche System der 
Information der Werktätigen und die 
Rechenschaftslegung der Leiter vor den 
Arbeitskollektiven 
2.2.1. Information und Rechenschaftslegung 
über die Erfüllung der Planaufgaben. 

Alle staatlichen Leiter haben die Pflicht, die 
Werktätigen ihres Verantwortungsbereiches 
kontinuierlich (mindestens monatlich) über die 
Erfüllung der Planaufgaben und die zu lösen¬ 
den Probleme zu informieren. 

Diese Informationen müssen 
— die beeinflußbaren Schwerpunkte sichtbar 
machen, 
— die Verbindung zu den gesamtbetrieb- 
lichen. volkswirtschaftlichen und politischen 
Aufgaben herstellen und 
— Lösungswege für die auftretenden Pro¬ 
bleme zeigen. 
Die Informationen sind zu verbinden mit 
Rechenschaftslegungen der staatlichen Leiter 
über die Erfüllung der Planaufgaben vor den 
Werktätigen ihres Verantwortungsbereiches. 
Gegenstand der Information und Rechen¬ 
schaftslegung sind nachfolgende Problemkreise 
unter Berücksichtigung der spezifischen Auf¬ 
gabenstellung der jeweiligen Struktureinheit: 
— Realisierung der geplanten qualitäts- und 
bedarfsgerechten Produktion, Erfüllung der 
Exportaufgaben, 
— Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
volle Ausnutzung der Arbeitszeit, 
— Senkung der Selbstkosten und Erhöhung 
der Rentabilität, 
— Erfüllung der Aufgaben des Planes Wis¬ 
senschaft und Technik, Investitionen und 
Neuererwesen, 
— Durchsetzung einer hohen Materialökono¬ 
mie, 
— Ausnutzung der Grundfonds und Erhöhung 
der Grundfondsökonomie, 
— Erfüllung der Wettbewerbsverpflichtungen, 
— Erfüllung der Maßnahmen des Planes der 
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
— Bildung und Verwendung der betrieblichen 
Fonds, 
— Maßnahmen zur Qualifizierung, Förderung 
der Frauen und Jugendlichen, 
— Informationen über Probleme der Per¬ 
spektive und Prognose des Werkes und die 
diesbezüglichen Planausarbeitungen, 
— regelmäßige Rechenschaft der Leiter über 
den Stand der Planungsarbeiten hinsichtlich 
der Perspektive und Prognose. 
Die Rechenschaftslegungen werden durchge¬ 
führt vom: 
Abteilungsleiter 
vor Abteilungskollektiv 

monatlich 
Bereichsleiter 
vor Bereichskollektiv (Delegierte) 

quartalsweise 
Fachdirektor, Werkteilleiter 
vor Koll. d. Direktorats 
bzw. Werkteils (Delegierte) 

halbjährlich 
Fachdirektor 
vor Stand. Produktionsberatung 

quartalsweise 
Betriebsdirektor 
wechselweise vor Arbeitskollektiven 

monatlich 
Betriebsdirektor 
vor Vertrauensleutevollversammlung 

halbjährlich 
Betriebsdirektor 
vor Produktionskomitee 

halbjährlich 
Die durch Querschnittsabteilungen zu erarbei¬ 
tenden Informationen und die Durchführung 
der Rechenschaftslegungen sind verbindlich 
festgelegt in: 
— „Rahmenordnung zur Durchführung von 
Rechenschaftslegungen mit Vorschau“ — WOV 
2/70 — 21 c, 
—- „Ordnung über die betriebswirtschaftliche 
Analyse“ vom 1. Juli 1969, 
— Beschluß über die Durchführung von 
Rechenschaftslegungen der Direktoren, GBl. 
Teil II, Nr. 78/1970. 

2.2.2. Treffpunkt Leiter 

Entsprechend der Verantwortlichkeit der 
staatlichen Leiter für die Planung, Leitung und 
Verwirklichung der staatlichen Aufgaben der 
Jugendpolitik sowie der Förderung der Frauen 
und Mädchen werden diese schwerpunktmäßig 
qualifiziert und in die Lösung perspektivischer 
Probleme einbezogen. 
Zur allseitigen Information dieser Kolleginnen 
und Kollegen über die perspektivischen und 
Schwerpunktaufgaben des Betriebes werden 
durch die Werkteilleiter und Fachdirektoren 
quartalsweise Aussprachen durchgeführt. 

Diese Aussprachen sind zu verbinden mit einer 
beiderseitigen Rechenschaftslegung über die 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben. 
Die Pflichten der Leiter zur Förderung der 
Frauen und Jugendlichen sind spezifiziert im: 
— Frauenförderungsplan, 
— Modellsystem zur kontinuierlichen und 
perspektivischen Jugendarbeit im VEB WF und 
— Jugendförderungsplan. 

2.2.3. Ökonomisches Kabinett 

Das Ökonomische Kabinett ist zu einem Zen¬ 
trum der Vermittlung von Informationen über 
die Probleme des Betriebes, insbesondere auf 
ökonomischem Gebiet, zu gestalten. 
Die staatlichen Leiter sind verpflichtet, mit 
ihren Kollektiven die Ausstellungen im Ökono¬ 
mischen Kabinett zu besichtigen und zu erläu¬ 
tern. Das Ökonomische Kabinett ist zum 10. Juni 
und zum November 1971 neu auszugestalten 
und zu einem ständigen Schulungszentrum zu 
entwickeln. 

2.3. Organisierung und Führung des 
sozialistischen Wettbewerbs 

2.3.1 Der sozialistische Wettbewerb ist die 
umfassendste Form der Masseninitiative der 
Werktätigen und ihrer Teilnahme an der Pla¬ 
nung und Leitung des betrieblichen Reproduk¬ 
tionsprozesses. Er ermöglicht die schöpferische 
Einbeziehung und aktive Mitarbeit aller Werk¬ 
tätigen bei der Erreichung ökonomischer, gesell¬ 
schaftlicher und kultureller Zielstellungen. 

2.3.2 Die Wettbewerbskonzeption ist vom Be¬ 
triebsdirektor der BGL zur Beratung in den 
gewerkschaftlichen Leitungen und Gewerk¬ 
schaftsgruppen zu übergeben und tritt nach 
der Beschlußfassung durch die Vertrauensleute¬ 
vollversammlung in Kraft. 

2.3.3 Weitere Formen des sozialistischen Wett¬ 
bewerbs 

2.3.3.1 Wettbewerb der Fachdirektorate und 
Werkteile 
Für den Wettbewerb der Fachdirektorate und 
Werkteile werden Schwerpunkte in Form von 
Kennziffern vorgegeben. Ihre Erfüllung wird 
materiell stimuliert. 

2.5.3.2 Wettbewerbe innerhalb der Fachdirek¬ 
torate und Werkteile 
Von den Fachdirektoren und Werkteilleitern 
werden Schwerpunkte, möglichst in Form von 
Kennziffern, vorgegeben. Die für diesen Wett¬ 
bewerb vorgesehenen Prämienmittel dienen 
der materiellen Stimulierung der termin- und 
qualitätsgerechten Erfüllung der vorgegebenen 
Zielstellung. 
Die Vereinbarungen für den Wettbewerb inner¬ 
halb der Fachdirektorate und Werkteile, ein¬ 
schließlich des materiellen Anreizes, sind zur 
Bestätigung P und der BGL vorzulegen. 

2.3.3.3 Die Lösung von Schwerpunktaufgaben 
mit gesamtbetrieblicher Bedeutung im soziali¬ 
stischen Wettbewerb (KomplexWettbewerbe) 
Diese Wettbewerbe werden durchgeführt: 
— für bestimmte Objekte, an deren Realisie¬ 
rung mehrere Fachdirektorate und Werkteüe 
beteiligt sind; 
— für Objekte, die von gesamtbetrieblicher 
Bedeutung sind; 
— zur Überwindung unvorhergesehener Schwie¬ 
rigkeiten bei der Planerfüllung, deren Lösung 
außergewöhnliche Leistungen erfordern. 
Diese Wettbewerbe werden vom Fachdirektorat • 
P koordiniert, bestätigt, in Kraft gesetzt und 
kontrolliert. Für die Vorbereitung und Durch- 
fühiung sind die Fachdirektoren und Werkteil¬ 
leiter verantwortlich. 
(S. Richtlinie zur Führung des sozialistischen 
Wettbewerbs für die Lösung von Schwerpunkt¬ 
aufgaben vom 19. März 1971) 

2.3.5.4 Öffentliche Führung und Auswertung 
des sozialistischen Wettbewerbs 
Der sozialistische Wettbewerb wird auf der 
Grundlage der Verpflichtungen der Kollektive 
öffentlich geführt und ausgewertet, der Ver¬ 
gleich der Leistungen organisiert und die Wie¬ 
derholung im Massenumfang gesichert. 
Die staatlichen Leiter haben die Werktätigen 
in den Gewerkschaftsgruppenversammlungen 
über die erreichten Ergebnisse zu informieren 
und mit ihnen die Lösung der kommenden Auf¬ 
gaben zu beraten. 
Zur Öffentlichkeitsarbeit im sozialistischen 
Wettbewerb sind alle Mittel der Produktions¬ 
propaganda zu nutzen. Dazu gehören Wett¬ 
bewerbstafeln, die Betriebszeitung, der Betriebs- 
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funk sowie die Informationsblätter bzw. Infor¬ 
mationsmitteilungen der Fachdirektorate und 
Werkteile. 
Zur Auswertung und der Übertragung der 
besten Erfahrungen im sozialistischen Wett¬ 
bewerb ist der Leistungsvergleich und der Er¬ 
fahrungsaustausch in den Fachdirektoraten und 
Werkteilen sowie zentral zu organisieren. 
Die Wettbewerbsauswertung und Berichterstat¬ 
tung durch die staatlichen Leiter erfolgt im 
Rahmen der festgelegten Rechenschaftslegun¬ 
gen. 

2.3.4. Führung und Abrechnung des Haushalts¬ 
buches 

2.3.4.1. Im Jahre 1971 muß in unserem Betrieb 
das Haushaltsbuch zu einem wichtigen Mittel 
der Führung und Abrechnung des sozialisti¬ 
schen Wettbewerbs sowie zu einem spezifischen 
Instrument der innerbetrieblichen wirtschaft¬ 
lichen Rechnungsführung nicht nur weiterent¬ 
wickelt, sondern überall durchgesetzt werden. 
Gesetzliche Grundlage für die Arbeit mit dem 
Haushaltsbuch ist die Richtlinie des Minister¬ 
rates der DDR und des Bundesvorstandes des 
FDGB vom 8. März 1971 für die Arbeit mit dem 
Haushaltsbuch im sozialistischen Wettbewerb 
zur allseitigen und kontinuierlichen. Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne (GBl. II Nr. 28). 

5.3.4.2. Die Kollektive, die ein Haushaltsbuch 
führen, rechnen die im Haushaltsbuch nachge¬ 
wiesenen ökonomischen Ergebnisse monatlich 
ab, werten die im Kollektiv erzielten ökonomi¬ 
schen Ergebnisse aus und legen entsprechende 
Maßnahmen zur Erhöhung der ökonomischen 
Zielstellung der Haushaltsbuchführung fest. 
Durch die Werkteile und Fachdirektorate hat 
eine monatliche Zusammenfassung aller im 
Werkteil bzw. Fachdirektorat erzielten Haus¬ 
haltsbuchergebnisse zu erfolgen. 
Für die im Haushaltsbuch abgerechneten und 
nachgewiesenen ökonomischen Ergebnisse er¬ 
folgt eine finanzielle Vergütung auf der Grund¬ 
lage der Haushaltsbuchrichtlinie. 

2.3.4.5. Die zentrale Abrechnung der ökonomi¬ 
schen Ergebnisse des sozialistischen Wettbe¬ 
werbs auf der Grundlage der Haushaltsbuch- 
ergebnisse erfolgt gemäß der zentralen Richt¬ 
linie zur Arbeit mit dem Haushaltsbuch. 
Verantw.: Fachdirektofen und Werkteilleiter 

2.3.5. Die Förderung und Entwicklung der so¬ 
zialistischen Gemeinschaftsarbeit 

2.5.5.1. Die vielfältigen Formen der sozialisti¬ 
schen Gemeinschaftsarbeit als Bestandteil des 
sozialistischen Wettbewerbes sind weiter zu 
entwickeln. Besonders ist dabei die Bewegung 
'„Sozialistisch, arbeiten, lernen.und leben“ zu för¬ 
dern, da. sie eine außerordentliche . Bedeutung 
für die Entwicklung sozialistischer Persönlich¬ 
keiten und Kollektivbeziehungen hat. Die so¬ 
zialistische Gemeinschaftsarbeit wird mehr 
und mehr gekennzeichnet durch ein hohes Ni¬ 
veau der kameradschaftlichen Hilfe und Zusam • 
menarbeit zwischen den Werktätigen sowie 
durch die Einheit des Kampfes um die Lösung 
politisch-ideologischer, ökonomischer und kul¬ 
turell-sportlicher Aufgaben. 
Siehe dazu: „Richtlinie über Organisierung, 
Förderung und Kontrolle der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit.“ 

2.4. Die Mitwirkung der Werktätigen am 
wissenschaftlichen Arbeitsstudium, an der 
wissenschaftlichen Arbeitsgestaltung und 
Arbeitsnormung 
2.4.1. Die komplexe sozialistische Rationalisie¬ 
rung, der den gegenwärtigen Bedingungen im 
VEB WF entsprechende Hauptweg, ist darauf 
gerichtet, die modernen Produktionsverhält¬ 
nisse so zu gestalten und zu organisieren, daß 
dem Gesetz der Ökonomie der Zeit voll Rech¬ 
nung getragen sowie ein hoher Zuwachs am 
einheitlichen Betriebsergebnis erzielt wird. 
Die Lösung der Aufgaben des Arbeitsstudiums, 
der Arbcitsgcstaltung und der Arbeitsnormung 
durch die Leiter ist nur dann möglich, wenn 
sie die sozialistische Gemeinschaftsarbeit auf 
diesem Gebiet organisieren. 
Im Mittelpunkt der Arbeit müssen stehen: 
— die Einhaltung der Bestimmungen des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes, insbesondere 
der ASAO 3/1, 
— die Schaffung aller Voraussetzungen für 
die Erfüllbarkeit der Leistungskennziffern, 
— die Beachtung aller Vorschläge der Werk¬ 
tätigen, ■ . 

2.4.2. Schwerpunktaufgaben des Arbeitsstu¬ 
diums 1971 

2.4.2.1. Weiterführung und Abschluß der Ar¬ 
beiten zur Vorbereitung und Einführung der 
produktivitätsfördernden Lohngestaltung im 
Bereich DS gemäß Weisung 14/70 des General¬ 
direktors der VVB und des entsprechenden 
Arbeitsp*rogramms der AG 1 des Arbeitsstabes 
vom 1. Juli 1970. 
Verantwortlich: DT — Mitarbeit DS, TZ 4, ÖA 
Termin: III/71 

2.4.2.2. Entscheidende Mitarbeit in der Ar¬ 
beitsgruppe des Industriezweiges zur Erarbei-, 
tung des Systems und der allgemeingültigen 
Methoden der Arbeitsklassifizierung auf der 
Grundlage des Arbeitsplanes der VVB. 
Verantwortlich: TZ 4 
Termin: IV/71 

2.4.2.3. : Methodische Auswertung der Studie 
DS speziell zur Arbeitsklassifizierung und Er¬ 
arbeitung von allgemeingültigen betrieblichen 
Grundsätzen zur weiteren Anwendung der 
Arbeitsklassifizierung im gesamten Betrieb. 
(Verwirklichung der Weisung Nr. 20/70. des 
Generaldirektors der VVB.) 
Verantwortlich: ö und T 
Termin: 1/71 

2.5. Neuererbewegung 

Die Neuererbewegung ist die bewußte, freiwil¬ 
lige und vorwärtstreibende Form der Massen¬ 
initiative zur Lösung wissenschaftlich-techni¬ 
scher, ökonomisdrer und organisatorischer Auf¬ 
gaben des Betriebes. 
2.5.1. Zielstellung der betrieblichen Neuerer¬ 
bewegung im Jahre 1971 
Anteil aus planmäßiger Neuerer¬ 
tätigkeit am Gesamtnutzen der 
Neuererbewegung 55 Prozent 
Selbstkostensenkung aus 
Neuererwesen 1800 TM 42 Prozent 

(des. Planes Wissen¬ 
schaft und Technik, 

Teil II) 
Arbeitszeiteinsparung aus 
Neuererv/esen 180 TStd. 42 Prozent 

(des Planes Wissen¬ 
schaft und Technik, 

Teil II) 
Beteiligung am Neuerer¬ 
wesen gesamt 20 Prozent 
Beteiligung weiblicher 
Besdiäftigter 10 Prozent 
Beteiligung Jugendlidier 25 Prozent 

Zielstellung für die Neuererbewegung 
Selbstkosten- Volksv/irtsdiaftl. 

Senkung Nutzen 
(TM) (TM) 

B 550 
D 550 
R 450 
S 150 
T 50 
F 20 
K 10 
Ö 10 
W 10 
WF 1800 

850 
850 
850 
340 
850 
850 
330 
250 
330 

5500 

2.5.2. Zur Förderung und Lenkung der Neue¬ 
rerbewegung im Betrieb besteht als beratendes 
Organ des Betriebsdirektors die Neuererkom¬ 
mission. 
In den Fachdirektoraten und Werkteilen sind 
die Neuererbrigaden die beratenden Organe. 
Durch die Neuererkommission des Betriebes 
werden die Neuererbrigaden der Fachdirekto¬ 
rate und Werkteile so angeleitet, daß sie bei 
der Planung von Neuereraufgaben milwirken, 
Beurteilungen von eingehenden Neuerungen 
vornehmen und dem entsprechenden staat- 
lichen Leiter geeignete Empfehlungen zur 
Neuerertätigkeit geben können. 

2.5.2.I. Zur Qualifizierung der Beurteilung 
und Realisierung von Neuerervorschlägen wer¬ 
den diese Organe auf der Grundlage der WOV 
Nr. 3/70 systematisch weiterentwiekelt. 
Um noch mehr Werktätige in die Neuererbe¬ 
wegung einzubeziehen, ist es erforderlich, auch 
in den Fachdirektoraten Ö, W, A und V Neue- 
refbrigaden bis zum 30. Juni 1971 zu bilden. 
Verantwortlich: Fachdirektor 

2.S.2.2. Gesetzliche Bestimmungen 
Rahmenrichtlinie für das Neuerer-Patent- 
Muster- und Zeichnungswesen — WOV 
Nr. 3/7Ö, Gr. Nr. 18 b — (einschließlich der An¬ 
lagen):/ - / „ - ' 4 - _ - j* -i:;P 

3. Das System der 
persönlichen materiellen 
Interessiertheit 

3.1. Die Planung des Lohnfonds 
Der Lohnfondszuwachs wird bestimmt in Ab¬ 
hängigkeit von der im Plan festgelegten Stei¬ 
gerung der Arbeitsproduktivität auf der Grund¬ 
lage staatlicher Normative. Durch Ö sind die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß die Planung 
des Lohnfondszuwachses für die Werkteile lei¬ 
stungsabhängig mit Hilfe von Normativen er¬ 

folgen kann. 
3.1.1. Für den Bereich Silizium-Diode ist ab 
Aufnahme, der Produktion die leistungsabhän¬ 
gige Lohnfondszuwaehsplammg anzuwenden. 
Dabei richtet sich die Höhe des zu planenden 
Lohnföndszuwachses direkt nach _ dem festge¬ 
iegten Normativ entsprechend der geplanten 
Steigerung der Arbeitsproduktivität (Pro-Kopf- 
Leistung auf Basis Warenproduktion zu IAP). 

3.2. Die leistungsabhängige Inanspruch¬ 
nahme des geplanten Lohnfonds 
Die leistungsabhängige Inanspruchnahme des 
Lohnfonds erfolgt im Jahr 1971 für Gen Ge¬ 
samtbetrieb, die Werkteile und produzierenden 
Fachdirektoräte. 
Die gesetzlichen Grundlagen für die lei¬ 
stungsabhängige Inanspruchnahme des Lohn¬ 
fonds im Jahre 1971 sind: 
— der Beschluß vom 20. 1. 1971 zur Richtlinie 
über die leistungsabhängige Inanspruchnahme 
des Lohnfonds für das Jahr 1971 (GBl. Teil H. 
Nr. 16) und 
— der Beschluß vom 25. 2. 1970 zur Richtlinie 
über die leistungsabhängige Inanspruchnahme 
des Lohnfonds für das Jahr 1970 (GBl. Teil II, 
Nr. 23) 

3.2.1. Wird der Lohnfonds vom Betrieb höher 
als zulässig in Anspruch genommen, muß die 
Zuführung zum Prämienfonds in Höhe der 
Überschreitung des zulässigen Lohnfonds ge¬ 
mindert werden. Das gleiche gilt für die Fach¬ 
direktorate und Werkteile. 

3.3. Die materielle und ideelle Anerken¬ 
nung ausgezeichneter Leistungen der 
Werktätigen 
Für die betrieblichen Auszeichnungen sind die 
erforderlichen Regelungen durch. Vereinbarung 
zwischen dem Betriebsdirektor und der Be¬ 
triebsgewerkschaftsleitung festzulegen. Solche 
Auszeichnungen . sind die schriftliche Anerken¬ 
nung, die öffentliche Belobigung, Geld- oder 
Sachprämien auf der Grundlage der betrieb¬ 
lichen Arbeitsordnung. Ferner die Verleihung 
des Wanderwimpels für das beste Arbeitskol¬ 
lektiv des Bereiches, des Wanderwimpels des 
Bereiches für den Produktionsahschnitt bzw. die 
Wanderfahne des Betriebes für eien besteh Be¬ 
reich. 
Der Betrieb zeichnet Werktätige .mit hervorra¬ 
genden Leistungen entsprechend den gesetz¬ 
lichen Bedingungen aus. 
Verantwortlich: staath Leiter 

3.4. Die Eingruppierung der 
Arbeitsaufgaben 
Grundlage für die Anwendung der Ärbeitsklas- 
sifizierung ist die Weisung des Generaldirek¬ 
tors der VVB, Nr. 20/70 vom 10. 6. 1970 zur 
Einführung und Anwendung der A.rbeitsklassi- 
tizierung Teil A in den Kombinaten und Be¬ 
trieben des Industriezweiges Bauelemente und 
Vakuumtechnik. 
Die analytische Methode der Arbeitsklassfizie- 
rung berücksichtigt. bei der Festlegung der be¬ 
treffenden Lohn- und Gehaltsgruppen für die 
einzelnen Arbeitsaufgaben die zunehmend gei¬ 
stig-schöpferische Arbeit und die wachsende 
Verantwortung für die Nutzung der eingesetz¬ 
ten Produktionsfonds. 
Die Einführung der Grundmethodik der Ar¬ 
beitsklassifizierung ist grundsätzlich im inhalt¬ 
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit der 
Durchführung von Automatisierungs- und Ra¬ 
tionalisierungsvorhaben und darf nur angewen¬ 
det werden, wenn Arbeitsstudium, Arbeitsge- 
staltung und Arbeitsnormung vorausgingen. 
Im Jahr 1971 wird die Arbeitsklassifizierung in 
unserem Betrieb im Rahmen der produktivi¬ 
tätsfördernden Lohngestaltung in der Silizium¬ 
diode vom Beginn der Produktionsaufnahme an 
geführt, Die .Betriebsliste ist für : die betreffen¬ 
den. Arbeitsaufgaben, rechtsgültig. 
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Verbindliche Eingruppierungsunterlagen für 
die Arbeitsaufgaben, für die 1.971 die Arbeits¬ 
klassifizierung noch nicht durchgeführt wird, 
sind die Lohnanlagen der Anlage zum Rah¬ 
menkollektivvertrag für die Werktätigen der 
volkseigenen Betriebe des Maschinenbaus mit 
Sitz in Groß-Berlin. 

3.5. Die Gestaltung von Lohnformen 
Die Lohnformen sind so zu gestalten, daß sie 
die Werktätigen an einem hohen Nutzeffekt der 
Arbeit materiell interessieren. Sie müssen eine 
hohe Steigerung der Arbeitsproduktivität durch 
qualitäts- und termingerechte Erfüllung der 
Arbeitsaufgaben, der vollen Auslastung der Ka¬ 
pazität sowie der sparsamsten Verwendung von 
Roh- und Hilfsstoffen stimulieren. 
In unserem Betrieb wird die produktivitäts¬ 
fördernde Lohngestaltung im Produktionsbe¬ 
reich Siliziumdiode mit Aufnahme der Produk¬ 
tion vorraussichtlich ab 1. 7. 1971 eingeführt. 
Durch die verantwortlichen staatlichen Leiter 
ist in Übereinstimmung mit der AGL zu sichern, 
daß die Werktätigen rechtzeitig in die Vorberei¬ 
tung einbezogen werden sowie über den Ab¬ 
lauf des Gesamtvorhabens informiert sind. 
Als Maßstab der Arbeitsleistung sind den 
Lohnformen Kennziffern zugrunde zu legen, 
die von den Werktätigen bzw ihren Kollekti¬ 
ven beeinflußbar sind. Bei der Ausarbeitung 
neuer Lohnformen sind ebenfalls die Werktäti¬ 
gen allseitig einzubeziehen. 

3.6. Die ptoduktivitätsfördernde 
Lohngestaltung 
Das Ziel der produktivitätsfördernden Lohn¬ 
gestaltung besteht darin, 
— daß entsprechend den Erfordernissen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution über 
die Lohngestaltung ein ständiges Interesse an 
der Aneignung der erforderlicher! Qualifikation 
und der Übernahme höherer Verantwortung für 
die Durchsetzung des wissenschaftlich-techni¬ 
schen Höchststandes erreich! wird, 
— daß es für die Werktätigen vorteilhaft ist, 
mit der neuen Technik und auf der Grundlage 
moderner Formen der Produktionsorganisation 
zu arbeiten, 
— ein ständiges Interesse an hohen Leistun¬ 
gen und der Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
Effektivität bei den Werktätigen zu gewährlei¬ 
sten und damit das Leistungsprinzip konse¬ 
quent zu verwirklichen. 
Durch die verantwortlichen staatlichen Leiter 
ist in Übereinstimmung mit der AGL zu 
sichern, daß die Werktätigen rechtzeitig in die 
Vorbereitung einbezogen und über den Ablauf 
des Gesamtvorhabens informiert werden. 

4. Die planmäßige Entwick¬ 
lung des Bildungsniveaus 
der Werktätigen und die 
Entfaltung des geistig¬ 
kulturellen Lebens im Betrieb 

4.1. Die polytechnische Ausbildung und 
Patenarbeit 
Für die Disziplin „Produktionsarbeit“ der 
Schüler und für das Fach „Einführung in die 
sozialistische Produktion“ als Teil des allge¬ 
meinbildenden polytechnischen Unterrichts 
steht das Polytechnische Zentrum in Friedrichs¬ 
hagen zur Verfügung. 

4.1.1. Für die Arbeitsgemeinschaften der 9- und 
10. Klassen sind qualifizierte Mitarbeiter zu ge¬ 
winnen, die auf der Grundlage der zentralen 
Rahmenprogramme als £ rbeitsgruppenleiter 
tätig sind. 

4.1.2. Für die Durchführung der wissenschaft¬ 
lich-praktischen Arbeit der 11 und 12. Klassen 
der Gerhart-Hauptmann-Oberschule sind ge¬ 
eignete Mitarbeiter des Betriebes zu gewinnen, 
die eine Funktion als Arbeitsgruppenleiter 
übernehmen. 
Verantwortlich: AB 
Termin: 1. 9. 1971 

4.1.3. Die Patenschaftsarbeit mit den Paten¬ 
schulen Gerhart-Hauptmann-Oberschule, 
20 Oberschule und der 5. Oberschule Pankow 
ist so zu verbessern, daß alle Klassen dieser 
Schulen mit Brigaden und sozialistischen Kol¬ 
lektiven unseres Betriebes Patenschaftsverträge 

abschließen. Ferner sind Kollegen des Betrie¬ 
bes zur Mitarbeit im Elternbeirat der Schulen 
zu gewinnen. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: laufend 

4.2. Lehrlingswesen — Berufsausbildung 
4.2.1. Es sind Formen und Methoden zu ent¬ 
wickeln, um die Berufsausbildung im Grund¬ 
beruf „Elektronikfacharbeiter“ mit hohem Ni¬ 
veau zu sichern. 
Dazu gehören: 
— weitere Verbesserung und Ausbau der 
Stationen in der Grundausbildung; 
— Einrichtung von Fachunterrichtsräumen 
für die Grundlagenfächer BMSR-Technik, 
Elektronische Datenverarbeitung und Elektro¬ 
nik; 
— Entwiddung von Lehr- und Anschauungs¬ 
mitteln mit der Zielstellung audovisueller Unter¬ 
richt (Einsatz der Fernsehbildtechnik); 
— Mitarbeit bei der Einrichtung der Wefkteil- 
kabinette für die Berufsausbildung und Er¬ 
wachsenenqualifizierung unter Berücksichti¬ 
gung des Einsatzes an hochproduktiven Anla¬ 
gen. 

4.2.2. Zur Verstärkung der Neuerertätigkeit 
unter der Jugend wird das bestehende Förder¬ 
kabinett technisch vervollkommnet, um den 
Bau von Lehr- und Anschauungsmitteln, vor¬ 
nehmlich auf elektronisch-elektrotechnischem 
Gebiet, weiter zu aktivieren. 
Verantwortlidi: A 
Termin: laufend 

4.2.3. Zur Erziehung und Heranbildung hodi- 
qualifizierter, sozialistischer Facharbeiter mit 
hoher Allgemeinbildung, politischem Wissen 
und umfangreichen beruflichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten, die vielseitig im Arbeitspro¬ 
zeß eingesetzt werden können, sind klassenbe¬ 
wußte Facharbeiter sowie Ingenieure für den 
Prozeß der beruflichen Spezialisierung der 
Lehrlinge zur Verfügung zu stellen. 
Die Berufung der Lehrbeauftragten erfolgt 
durch den Betriebsdirektor, die Anleitung durch 
die Lehrmeister der Betriebsschule. Bei erfolg¬ 
reicher Tätigkeit der Lehrbeauftragten wird 
eine Prämierung aus Mitteln des Betriebes vor¬ 
genommen. 
Verantwortlich: W für Berufung, AB für Anlei¬ 
tung 

4.3. Qualifizierung der Erwachsenen — 
Erwachsenenqualifizierung 
Im Jahre 1971 sind mindestens 1400 Kollegen, 
davon 650 Frauen, in den Qualifizieruhgsprozeß 
einzubeziehen. 
Dazu sind folgende Maßnahmen einzuleiten 
und zu realisieren: 

4.3.1. Systematische Schulung der neu einge¬ 
stellten Betriebsangehörigen zur Einführung in 
das Betriebsgeschehen (Entwicklung des Betrie¬ 
bes, Übersicht über die Produktion, Betriebs¬ 
ökonomie. Übersicht über Erwachsenenqualifi¬ 
zierung, Qualifizierungsmöglichkeiten, Arbeits¬ 
und Brandschutzbestimmungen). 
Die einmalige Schulung umfaßt 3- Stunden und 
wird jeweils einmal monatlich für den neu ein¬ 
gestellten Personenkreis durchgeführt. 
Zur Schaffung eines Qualifizierungsvorlaufes 
für neue Technologien, Produktionsverfahren 
und Produkte sind in den Betriebsteilen A-l- 
und A-2-Lehrgänge durchzuführen. Hierzu sind 
konkrete Festlegungen in die Betriebsteilver¬ 
einbarungen aufzunehmen 
Das System der Schulung A 1 und A 2 ist so 
zu entwickeln, daß eine darauf aufbauende und 
verkürzte Ausbildung zum Facharbeiter erfol¬ 
gen kann. 
Verantwortlich für praktische Ausbildung: 
Fachdirektoren/Werkteilleiter 
für Durchführung d. produktionstechn. Schu¬ 
lung nach Inhalt u. Organisationsform: AB 
für d Meldung der Neueingestellten: AK 2 
Termin für d. Meldung d. Neueinstellungen 
durch AK 2 laufend bis zum 1. jeden Monats 
für d. Beginn laufend ab 15. jeden Monats 

4.3.2. Die in den Werkteilen einzurichtenden 
Lehrkabinette für Berufsausbildung und Quali¬ 
fizierung sind als Stützpunkte für die produk¬ 
tionstechnische Schulung A 1 und A 2 zu nutzen. 
Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: 1. Juli 1971 

4.3.3. Zur Verbesserung des Qualifikations¬ 
niveaus sind geeignete Kolleginnen und Kol¬ 
legen für Qualifizierungsmaßnahmen A3--A7 

zu gewinnen. Die Lehrgänge sind durch die Be¬ 
triebsschule (AB) vorzubereiten und durchzu¬ 
führen. 
Für Kollegen, die seit mehr als fünf Jahren 
an keiner Qualifizierung teilgenommen haben, 
sind bei entsprechender Teilnehmerzahl Vor¬ 
bereitungslehrgänge zu organisieren bzw. Dele¬ 
gierungen zu Lehrgängen an der Volkshoch¬ 
schule vorzunehmen. 
Verantwortlich: Fachdirektor/Werkteilleiter 
Termin: 1. Juli 1971 

4.3.4. Weiterbildung der Hodi- und Fachschul¬ 
kader (AD) 

4.3.4.1. Die begonnene Schulung der Leitungs¬ 
kader wird in zwei Wochenlehrgängen bis Juli 
1971 abgeschlossen. 
Für die bisher nicht erfaßten Leitungskader 
wird ab IV. Quartal 1971 eine zyklische Weiter¬ 
bildung eingerichtet, die sie befähigen soll, ihre 
Arbeitsaufgaben in der Leitungstätigkeit besser 
zu lösen. 
Die systematische Weiterbildung der Leiter (bis 
Abteilungsleiter) erfolgt in einem zyklischen 
Aufbaulehrgang, der ein Jahr lang mit einem 
Stundenvolumen von 80 Stunden durchgeführt 
wird und nach zwei Jahren Unterbrechung 
fortgesetzt wird. In diesem Lehrgang werden 
u. a. folgende Themenkomplexe behandelt: 
Grundlagenwissen des Marxismus-Leninismus, 
der sozialistischen Wirtschaftsführung, der 
marxistisch-leninistischen Organisationswissen- 
schaft, der Psychologie, der Pädagogik, der 
Wissenschaftsorganisation auf dem Gebiet der 
Systeme ESEG und AUTEVO, Teilgebiete der 
EDV, Operationsforschung, Durchsetzung der 
Beschlüsse von Partei und Regierung, sozia¬ 
listische Menschenführung. Dieser Lehrgang 
beginnt im IV. Quartal 1971. 
Verantwortlich: A 

4.3.4.2. Für den Kollegenkreis mit abgeschlos¬ 
senen Kaderreserveverträgen wird ab II. Quar¬ 
tal 1971 ein zyklisches Weiterbildungssystem 
eingerichtet. 
Verantwortlich: A 
Termin: 11/1971 

4.3.4.5. In Zusammenarbeit zwischen den 
Fachdirektoraten, Werkteilen und der Be¬ 
triebsschule sind langfristige Themenpläne zu 
erarbeiten, die eine zielgerichtete Weiterbil¬ 
dung der Meister ermöglichen 
Verantwortlich: A, Fachdirektoren/Werkteil¬ 
leiter 
Termin: 11/1971 

4.5.4.4. Um die neu eingestellten Hoch- und 
Fachschulabsolventen mit den spezifischen An¬ 
forderungen der wissenschaftlich-technischen 
Arbeit im Betrieb vertraut zu machen, ist ein 
Schulungssystem einzuführen. 
Ziel: Befähigung der jungen Kader, fachliche 
und politische Probleme in ihrem Arbeitsgebiet 
und im Gesamtbetrieb zu erkennen und zu 
lösen. 
Verantwortlich: A 
Termin: laufend 

4.5.4.5. Für die Hoch- und Fachschulkader 
wird ein innerbetriebliches Weiterbildungs¬ 
system eingeführt. 
In den Hauptrichtungen 
— Wissenschaft 
— Technik und 
— Ökonomie 
werden ständige Seminare in einem 3-Jahres- 
Zyklus, neuestes Fachwissen unter dem Aspekt 
der marxistisch-leninistischen Organisations¬ 
wissenschaften und der Meisterung der wissen¬ 
schaftlich-technischen Revolution zu vermitteln, 
ihre Arbeit aufnehmen. 
Verantwortlich: A 
Termin: 1. 9. 1971 

4.3.4.6. Zur Information der Werktätigen über 
die vielseitigen Qualifizierungsmöglichkeiten in 
unserem Betrieb wird in einer Sonderbeilage 
zurrt WF-Sender bis zum 31 Mai 1971 das vor¬ 
gesehene Lehrprogramm für das Schuljahr 
1971/72 veröffentlicht. 
Verantwortlich: A 

4.4. Aufgaben auf kulturellem Gebiet 
4.4.1. Die Aufgaben auf kulturellem Gebiet 
sind in der Wettbewerbskonzeption 1971 und 
im Programm zur Entwiddung des geistig-kul¬ 
turellen Lebens im VEB WF für das Jahr 1971 
festgelegt. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: 1/1971 

4.4.2. Das wichtigste Mittel zur systematisdien 
Hebung des Kulturniveaus der Betriebsangehö- 
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rigen bilden die langfristig-perspektivisch oiien- 
tiei'ten Kultur- und Biiiungspiane der sozia¬ 
listischen Kollektive, Aroeits- und Forschut.gs- 
gemeinschaften. 
Verantwortlich: Fachdirsktoren/Werkteilleiter, 
APO, AGL, AFO 
Termin: Antrags- und Verteidiguagstermin im 
VEB WF 1971 

4.4.3. Die ökonomisch-kulluretleii Leistungs¬ 
vergleiche auf der Grundlage der Kennziffern 
der statistischen Berichterstattung Lüden eine 
ständige Methode der öffentlichen sozialisti¬ 
schen Wettbewerbsfübrung. 
Verantwortlich: Werk te ülei ter/F achdä relc toren, 
gesellseh. Organisationen im WF 
Termin: Öffentliche Rechenschaftslegungen, 
Politische Höhepunkte 1971 

4.4.4. Durchführung der Betriebslcstspiele 1971 
Anläßlich des 25. Jahrestages der Gründung der 
SED und in Vorbereitung der Arbeiterfestspiele 
1971 werden die Betriebsfestspiele 1971 orga¬ 
nisiert. 
Bestandteil der Betriebsfestspiele sind die Schul¬ 
festspiele der Patenschulen, der 29. Ober¬ 
schule Oberschöneweide, der Gei hart-Haupt¬ 
mann-Schule Friedrichshagen und der 5. Ober¬ 
schule Pankow sowie die Schulfestspiele der 
Berufsausbildung, die Wohngebietsfestspiele 
und die Beteiligung am Köpemcl er Sommer 
1971 einschließlich der Kultur Wettstreite der 
Pateneinheiten der NVA. 
Ausarbeitung der Gesamtkonzeption: 
Verantwortlich: Kulturkommission, BGL 
Termin: Februar 1971 
Schulfestspiele: 
Verantwortlich: genannte Schulen, Kulturhaus- 
leiter 
Termin: März 1971 
Klassenfestspiele der Berufsausbildung: 
Verantwortlich: Instrukteur für Kultur und 
Sport/A 
Betrtehsfestspiele: 
Verantwortlich: Kulturkommissior. BGL 
Termin: Okt./Nov. 1971 
Wohngebietsfest: 
Verantwortlich: WBA Oberschöneweide, Kul¬ 
turhausleitung, BGL 
Arbeiterfestspiele: 
Verantwortlich: Kulturkommission/BGL 
Termin: I. Woche Juni 1971 
Köpenieker Sommer: 
Verantwortlich: Kulturkommission/BGL 
Termin der Kulturwettstreite der NVA: Fest¬ 
legung NVA 

4.4.5. Schrittmacherzentrum des geistig-kultu¬ 
rellen Lebens im VEB WF einschließlich des 
Territoriums. Oberschöneweide 

Zur Unterstützung und Förderung des geistig¬ 
kulturellen Lebens im VEB WF einschließlich 
des Territoriums Oberschonewetde wird im 
Kulturhaus WF ein Schrittinacherzehtrum ein¬ 
gerichtet. 

4.4.6. Die Brigaden, die um den Titel „Kol¬ 
lektiv der sozialistischen Arbeit11 kämpfen, 
sowie die gesellschaftlichen Organisationen des 
Betriebes berichten in regelmäßigen Abständen 
über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen in 
den Kultur- und Bildungsplänen. Das erfolgt 
sowohl in Form von Ausstellungen als auch 
durch Erfahrungsaustausche von Brigaden un¬ 
tereinander. 

Verantwortlich: Betriebsdirektor und BGL 
Termin: Juni 1971 

4.4.7. Zusammenarbeit mit dem Wohngebiet 

Auf der Grundlage der Komplex Vereinbarung 
des Bezirksbürgermeisters und des Betriebs¬ 
direktors über die Verbesserung der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen wird zwischen der 
Kulturhausleitung, der Kulturkommission des. 
Wohngebietes des Örtsteüs Oberschöneweide 
sowie dem Sehulklub der 20. Oberschule eine 
Vereinbarung über die Unterstützung und ge¬ 
meinsame Zusammenarbeit bei der Weiterent¬ 
wicklung des geistig-kulturellen Prozesses ab¬ 
geschlossen. 
Verantwortlich: WBA der NF, Schulklub der 
20. OS. Kulturhausleiter 
Termin: Februar 1971 

LUS. Zentrale Veranstaltungen 1971 
•3. März 1971: Zentrale Festveranstaltung an¬ 
läßlich des 25. Jahrestages der Gründung cler 
FDJ 

6. März 1971: Zentrale Festveranstaltung an¬ 
läßlich des Internationalen Frauentages 
17. März 1971: Zentrale Festveranstaltung an¬ 
läßlich des 25. Jahrestages der Gründung der 
SED 

April / Mai 1971: Festveranstaltungen der 
Werkteile und Fachdirektorate 
4. Juni 1971: Zentrale Festveranstaltung an¬ 
läßlich des 25. Jahrestages der Gründung der 
KDT 
Juni 1971: Veranstaltungen zum Internatio¬ 
nalen Kindertag und zum Köpenieker Sommer 
Veranstaltungen anläßlich der Woche der 
Jugend und Sportler 
Oktober 1971: Festveranstaltung zum Grün¬ 
dungstag der DDR 
Dezember 1971: Abschlußveranstaltungen der 
sozialistischen Kollektive und Schrittmacher- 
ball des VEB WF 

4.4.9. Kulturkommission der BGL 
Aus Vertretern der Werkteile, Fachdirektorate 
und gesellschaftlichen Organisationen sind ge¬ 
eignete Vertreter für eine arbeitsfähige Kul¬ 
turkommission zu berufen. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: Januar 1971 

4.4.10. Auf der Grundlage der zu lösenden 
kulturpolitischen Aufgaben erfolgt die Schu¬ 
lung der gewählten Kulturobleute in Zusam¬ 
menarbeit mit der Schulungskommission cler 
BGL. 
Verantwortlich: Kulturkommission 
Termin: quartalsweise 
Kontrolle: BGL 

4.4.11. Die volkskünstlerischen Gruppen des 
VEB WF, des Wohngebietes und der Paten¬ 
schulen bereiten sich mit dem Programm „Wir 
bestimmen die Zeit“ auf die 13. Arfoeiterfest- 
spiele in Leipzig vor. 
Verantwortlich: BGL/Kulturkommission 
Auf der Grundlage zielgerichteter Arbeitspro- 
gramme führen folgende volkskünstlerisehe 
Gruppen und Interessengemeinschaften ihre 
Arbeit weiter: 
WF-Chor, TM-Chor, Singegruppe WF, WF- 
Kabarett, Solistengruppe WF, Kindertanz¬ 
gruppe WF, Tanzstudio, Filmstudio WF, Pio¬ 
nierfilmstudio 20. OS, Akrobatengruppe WF, 
Vietnam-Kulturgruppe, Mal- und Zeichenzirkel 
WF, Nähzirkel WF. Skatgruppe WF, Philatelie¬ 
gruppe WF, Schachklub WF, Chor der Werk¬ 
tätigen Oberschöneweide, Puppenbühne WF. 

Über die Arbeit der Volkskünstler Lehen Grup¬ 
pen und der Veranstaltungen unseres Betrie¬ 
bes und des Wohngebietes Oberschöneweide 
sind ab Mai 1971 monatliche Kulturinforma¬ 
tionen des VEB WF herauszugeben. 
Verantwortlich: BGUKulturkommis&ion 

4.4.12. Grundlage der Arbeit der G-ewerk- 
schaftsbibliothek sind die Beschlüsse des 
VH. Parteitages der SED und des 7. FDGB- 
Kongresses sowie der Beschluß des Bundesvor¬ 
standes des FDGB über „Die Aufgaben der Ge¬ 
werkschaftsbibliotheken im entwickelten ge¬ 
sellschaftlichen System des Sozialismus“. 

4.4.12.1. Durch Erweiterung des Buchbestan¬ 
des auf 16 000 Bände bis Ende 1971, durch Be¬ 
reitstellung, Erschließung und Vermittlung von 
Literatur aller Wissensgebiete ist das Ziel zu 
erreichen, die Anzahl der Leser bis Ende 1971 
auf 1800 zu erhöhen. 
Verantwortlich: BGL/Bibliotlieksleiter 

4.4.12.2. Die im Mai 1971 stattfindende „Wo¬ 
che des Buches“ wird entsprechend vorbereitet 
und durchgelührt. Die vorgesehenen Maßnah¬ 
men werden in den monatlichen Kulturinfor¬ 
mationen unseres Betriebes popularisiert. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: 15. 4. 1971 

4.4.12.3. Betreuung und Anleitung der Biblio¬ 
theken im zentralen Pionierlager „M. I Kali- 
nin“ und den Ferienheimen des Betriebes, Kon¬ 
trolle ihrer Nutzung und Auswechseln des 
Buchbestandes. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: 15. 6. 1971 

4.4.12.4. Teilnahme am Leistungsvergleich der 
Gewerkschaftsbibliotheken Berlins. Abstim¬ 
mung und Bestätigung des Wettbewerbsplanes 
durch die BGL, Teilnahme an dar Arbeitsge¬ 
meinschaft der Gewerkschaftsbibliotheken des 
Stadtbezirks Köpenick. 
Verantwortlich: BGL 
Termin: laufend 

4.5. Volks- und Massensportbewegung 

4.5.1. In engster Zusammenarbeit zwischen 
dem Sportbüro (Fachdirektorat Sozialökonomie) 
und der Volkssportkommission der BGL wird 
ein Jahressportkalender erarbeitet, der ein Be¬ 

standteil des Kultur- und Spoxtplanes des Be¬ 
triebes ist. 
Der Sportkalender umfaßt u. a. 
— berufsspezifischer Sport — arbeitsbeding¬ 
ter Ausgleichssport 
— 'Frauensport 
— altersbedingter Sport 
— Sport in Urlauberheimen, Wandern, Tou¬ 
ristik 
— Betriebsolympiade. 
Er dient besonders dazu, den Brigaden, die um 
den Staatstitel kämpfen, ein Angebot für Mög¬ 
lichkeiten der aktiven sportlichen Betätigung 
zu unterbreiten. 
Verantwortlich: V, BGL 
Termin: 1/1971 

4.5.2. Für alle durchzufühxenden sportlichen 
Betätigungen stehen unseren Kolleginnen und 
Kollegen folgende Einrichtungen zur Verfü¬ 

gung: 
— Sportplatz „Am Birkenwald eben“ (Adlers¬ 

hof) 
— Bootshaus „Hahnsmühle“ (Friedrichshagen) 
— Bootshaus „Rahnsdorf“ 
— Anglerheim 
— Volleyballplatz (Gelände Kindergarten) 
■— Turnhalle Betriebsschule (bedingt benutz¬ 
bar) und 
— geeignete Räume im Kulturhaus 
Verantwortlich: V und T 
Termin: 1/1971 

4.5.3. Einführung von regelmäßigen Volks¬ 
sporttagen in den Sommermonaten (1 Tag pro 
Woche). 
Durchführung von Sportfesten der Werkteile 
und Fachdirektorate in Vorbereitung der Be¬ 
triebsolympiade im September 1971. 
Verantwortlich: Fachdirektor/Werkteilleiter, 
AGL 
Termin: 11/1971 

4.5.4. Organisation und Durchführung cler für 
den 11. September 1971 vorgesehenen 3. WF- 
Olympiade. 
Verantwortlich: BGL/V 

4.5.5. Abschluß von Verträgen zur Nutzung be¬ 
triebsfremder Einrichtungen, Kegelbahnen, 
Schwimmhallen usw., um auch in den Winter¬ 
monaten Möglichkeiten für eine sportliche Be¬ 
tätigung zu schaffen. 
Verantwortlich: BGL/V 
Termin: laufend 

4.5.6. Neben dem Wettkampfsport der Kollek¬ 
tive wird besonderes Augenmerk auf die Ge¬ 
sunderhaltung unserer Frauen duren ausgleich¬ 
sportliche Betätigung gelenkt. 
Es ist in Zusammenarbeit mit der Betriebsärz¬ 
tin eine Pausengymnastik zu entwickeln, in der 
gut dosierte Übungseleniente enthalten sind, die 
prophylaktisch Gesundheits- und Haltungsschä¬ 
den der Frauen entgegenwirken. 
Verantwortlich: V 
Termin: 1. 2. 1971 

5. Di© soziale Betreuung der 
Werktätigen im Betrieb 

Die soziale Betreuung der Werktätigen im Be¬ 
trieb ist Bestandteil der umfassenden Sozial¬ 
politik unseres sozialistischen Staates. Der Be¬ 
trieb trägt durch seine Tätigkeit auf diesem 
Gebiet dazu bei, das Leben der Werktätigen 
angenehmer zu gestalten und immer bessere 
Bedingungen für die Reproduktion der Arbeits¬ 
kraft zu schaffen. 
Auf dem Gebiet der Verbesserung und Betreu¬ 
ung der Werktätigen hat das Werk für Fern¬ 
sehelektronik in den vergangenen Jahren eini¬ 
ges erreicht. Jedoch ist das Niveau der betrieb¬ 
lichen Versorgungs- und Betreuungseinrichtun- 
gen bei den ständig wachsenden Anforderungen 
nicht mehr ausreichend. Es kommt a. a. darauf 
an, mit Hilfe einer planmäßig verbesserten Ge¬ 
staltung der Arbeits- und Lebensbrdingungen 
sowie der Arbeitskultur die Arbeitsfreude zu 
heben, die Vergrößerung der Stammbelegschaft 
positiv zu beeinflussen und die Bereitschaft zur 
Mehrschichtarbeit zu erhöhen. 

5.1. Versorgung der Werktätigen durch 
Werkküche und imhiß 
Zur Unterstützung der Gesunderhaltung unse¬ 
rer Werktätigen durch eine zweckentsprechende 
Ernährung werden zu den Speiseplänen Kalo¬ 
rienangaben eingeführt. 
Termin: 11/1971 
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Zur Siclicrung einer abwechslungsreichen Mit’ 
tagsmahlzeit werden täglich 
2 Stammessen 
1 Schonkostessen 
4 Wahlessen 
1 Diätessen 
angeboten. 

5.1.1. Naehtschichtversargung' 

Für die Werktätigen im 3-Schicht-System wer¬ 
den in der Nachtschicht wahlweise ein hochwer¬ 
tiges warmes Essen oder eine kalte Platte so¬ 
wie ein kostenloses Getränk (Obstsaft, Frucht¬ 
saftgetränk oder Kaffee) angeboten. 

5.1.2. Arbeitsplatzversorgung 

Zur Versorgung der Kollegen in den Fachdirek¬ 
toraten und Werkteilen wird 1971 ein kosten¬ 
loses Spezial-Erfrischungsgetränk aus den vor¬ 
handenen Kaltgetränkeautomaten angeboten. 
Durch den Betriebsdirektor sind in Verbindung 
mit dem Generaldirektor der WB alle Voraus¬ 
setzungen zu schaffen, daß für den Neubau des 
Küchenkomplexes zusätzliche Investmittel und 
Baukapazität bereitgestellt werden. 
Verantwortlich: Betriebsdirektor 
Termin: IV/1971 
Kontrolle: BGL 

5.2. Inanspruchnahme betrieblicher 
Erhoiungseinriditungen 

Gegenwärtig stehen uns 4 Objekte zur Verfü¬ 
gung 
— Ferienheim „Grete Walter“ in Neuhaus mit 
91 Pl./Durchg. 
— Ferienheim Polenztal mit 23 Pl./Durchg. 
— Ferienheim „Waltersdorfer Mühle“ mit 
27 Pl./Durchg. 
— Objekt Wentowsee mit 28 Pl./Durchg. 

Zur Erweiterung der Kapazität ist die Anzahl 
der Boote am Wentowsee bis zum Saisonbeginn 
1971 auf insgesamt 10 Boote zu erweitern, so 
daß dann 40 Plätze/Durchgang im Objekt Wen¬ 
towsee zür Verfügung stehen. 
Der Urlauberaustausch mit anderen Betrieben 
der DDR und dem sozialistischen Ausland wird 
erweitert: 
Volksrepublik Polen 
CSSR 
Volksrepublik. Ungarn 
Klausdorf/DDR 
Boeg/DDR 

104 Plätze 
105 Plätze 

15 Plätze 
23 Plätze 
12 Plätze 

Darüber hinaus werden Wochenendreisen mit 
dem betrieblichen Omnibus organisiert: 

4.— 6. 6. 1971 nach Prag 
10.—12. 9. 1971 nach Prag 
3.—10. 10. 1971 nach Prag 

30—31. 10. 1971 Plauen/Vogtl. 

40 Personen 
40 Personen 
40 Personen 
33 Personen 

5.2.1. Bei der Vergabe der Ferienschedes wer¬ 
den in den einzelnen AGL-Bereichen die 
Schichtarbeiter und kinderreichen Familien be¬ 
sonders berücksichtigt. 

5.2.2. In den Monaten Juli und August werden 
auf Beschluß der BGL die Bungalows in Neu¬ 
haus bevorzugt an Familien mit schulpflichti¬ 
gen Kindern vergeben. 

5.2.3. Kinderreiche Familien erhalten nach 
Überprüfung der sozialen Verhältnisse und 
nach Vorlage der benutzten Fahrkarte den 
Fahrpreis zurüdeerstattet. 

Für Rentner werden kostenlos 20 FDGB-Reisen 
zur Verfügung gestellt, darüber hinaus erhalten 
sie weitere Ferienreisen in der Vor- und Nach¬ 
saison durch die Ferienkommission 

5.2.4. Für die Nutzung der Feriene i n Sichtun¬ 
gen sind folgende Beträge einzuzahlen: 

Ferienheim Neuhaus 
Ferienheim Polenztal 
Ferienheim Walters¬ 
dorfer Mühle 

Wahrend Vor¬ 
der und 
Haupt- Nach¬ 
saison saison 

Betriebsangehörige mit 
einem Brutto verdienst 
bis 600,- M 
zahlen für 1.3 Tage 
bis 909,— M 
zahlen für 13 Tage 
über 900,— M 
zahlen für 13 Tage 
Eltern und Geschwister 
von Betriebsangehörigen 
bezahlen für 13 Tage 

69,— M 54,— M 

80,— M 72,— M 

100,— M 90, — M 

100,—M 90,—M 

Ehefrauen bzw. Ehemänner von Betriebsange¬ 
hörigen bezahlen für 13 Tage wie Betriebs¬ 
angehörige nach ihrem Bruttoeinkommen 

Ferienheim Neuhaus 
Ferienheim Polenztal 
Ferienheim Walters¬ 
dorfer Mühle 

Während Vor¬ 
der und 
Haupt- Nach¬ 
saison saison 

Kinder von Betriebs¬ 
angehörigen bis 12. Klasse 
zahlen für 13 Tage 50,— M 45,— M 
Rentner unseres Betriebes 
(sofern nicht mehr im 
Betrieb tätig) und ihre Ehe¬ 
gatten zahlen für 13 Tage 60,— M 54,—M 

Nach- und Vorsaison 
(November bis April) 
aussdiließlich Silvester 
und Winterschulferien 

Objekt Wentowsee (Hausboote) 
Nutzungsgebühr für 
14 Tage pro Familie 70,—M 

Das Ferienheim „Grete Walter“ in Neuhaus ist 
nur während der Hauptsaison geöffnet. 

5.2.5. Kinderferienlager 

Im zentralen Pionierlager „M. I. Kalinin“ er¬ 
hält unser Betrieb pro Jahr 500 Plätze in 3 
Durchgängen für Kinder der 5.—7 Klassen. 
Zwischen dem zentralen Pionierlager „M. I. Ka¬ 
linin“ und anderen Pionierlagern bzw. Ferien¬ 
lagern anderer Betriebe wird in den schönsten 
Gegenden unserer Republik ein Austausch mit 
Kindern der 2.—4. Klassen durchgeidhrt. 
In den Winterferien wird die Kinderferien¬ 
aktion für 80 Kinder in 2 Durchgängen Im Pio¬ 
nierlager „Kalinin“ in Abstimmung mit der 
Bezirksleitung der FDJ oder in anderen Aus¬ 
tauschlagern gestaltet. 

Die Betriebsschule führt jährlich ein Sommer¬ 
zeltlager an der Ostsee in Bom/DarS mit einer 
Kapazität von 160 Teilnehmern durch. 

5.3. Unterbringung und Betreuung 
der Kinder 

Zur Zeit stehen uns in unseren betrieblichen 
Kindereinrichtungen 303 Kindergarten- und 
181 Kinderkrippenplätze zur Verfügung. 
Die Einweisung der Kinder der in unserem 
Betrieb arbeitenden Mütter erfolgt nach Bera¬ 
tung der Einweisungskommission, die sich aus 
— einer Kollegin der BGL 
— drei Kolleginnen des zentralen Frauenaus¬ 

schusses 
— einer Kollegin der Abteilung VA 3 
zusammensetzt. 
Im Jahre 1971 wird in Berlin-Pankow mit dem 
Bau eines neuen betriebseigenen Kindergar¬ 
tens mit einer Kapazität von 144 Plätzen be¬ 
gonnen. Mit dem Bau des Kindergartens wird 
bezweckt, aus dem Stadtbezirk Pankow weib¬ 
liche Arbeitskräfte der nichtberufstätigen Be¬ 
völkerung für den Werkteil S zu gewinnen. 

Leiehterkrankte Kinder können nach Einwei¬ 
sung durch einen Kinderarzt auf der Station 
für leichterkrankte Kinder aufgenommen wer¬ 
den. 

Ein Teil der Vorschul- und Kleinkinder unserer 
Kindereinrichtungen kann sich in den Monaten 
März bis Mai im ZPL ,.M. I. Kalinin“ und im 
Ferienheim „Waltersdorfer Mühle“ etwa drei 
Wochen erholen. 

5.4. Betreuung bestimmter Gruppen 
von Werktätigen 
Zur Sicherung der Verbundenheit zum Betrieb 
wird organisiert, daß Kollegen., die ihren akti¬ 
ven Wehrdienst abieisten, ständig durch ihre 
Kollektive betreut werden. 

Allen im aktiven Wehrdienst stehenden NVA- 
Angehörigen werden zu Weihnachten Päckchen 
übersandt. 

Jeder NVA-Angehörige unseres Betriebes wird 
regelmäßig mit dem WF-Sender versorgt. 
Den Familienangehörigen wird bei Notwendig¬ 
keit entsprechende Unterstützung gewährt, z. B. 
bei der Unterbringung der Kinder in Kinder¬ 
gärten brw, Kinderkrippen, Bereitstellung von 
Plätzen während der Kinderferienaktion. 
Durch den Betriebsarzt werden jährlich Reihen¬ 
untersuchungen der noch im Arbeitsprozeß 
stehenden Rentner durchgeführt. 
Gleichzeitig werden Voraussetzungen geschaf¬ 
fen. um für diese Kollegen entsprechend ihrem 
Alters- und Gesundheitszustand geeignete Ar¬ 
beitsplätze bereitzuhalten. 
Durch die Rentner-AGL werden mit denaus dem 
Arbeitsprozeß ausgeschiedenen Rentnern enge 
Kontakte gehalten. 

Durch regelmäßige Zusammenkünfte werden 
diese Kollegen über die Entwicklung des Be¬ 
triebes informiert und in die Lösung gesell¬ 
schaftlicher Aufgaben einbezogen. 
Dieser Personenkreis kann alle betrieblichen 
Einrichtungen einschließlich Gewerkschafts¬ 
bibliothek in Anspruch nehmen. 
Die Leiter der bisherigen Arbeitsbereiche der 
Rentner sind verpflichtet, ihre ehemaligen Kol¬ 
legen zu Höhepunkten der Entwicklung ihrer 
Abteilungen einzuladen und sie weiterhin am 
Leben der Abteilung teilhaben zu lassen. 

5.5. Gesundheitswesen 

5.5.1. Die Reihenuntersuchungen der Schicht¬ 
arbeiter und des bereits im BKV 1969/70 ge¬ 
nannten Personenkreises werden weitergeführt. 

a) Die Organisierung der Reihenuntersuchun¬ 
gen wird nach einem vom Ambulatorium 
erarbeiteten Plan durch die Werkteile selbst 
erfolgen. Dazu meldet das Betriebsambula¬ 
torium dem Werkteil durch die jeweilige 
Schwester Zeit und Zahl der möglichen Un¬ 
tersuchungen. 

b) Für diese Untersuchungen sind vorgesehen: 
Mitarbeiter, die gemäß 7. DB 1t. Gesetzblatt 
Teil L Nr. 61 vom 23. Juni 1955 unter- 
suchungspfüchtig sind. 
Mitarbeiterinnen, die an längeren Qualifi- 
zierungslehrgängen teilnehmen. 
Fernstudenten mit einem Zusatzstudium 
über drei Jahre, leitende Wirtschaftsfunk¬ 
tionäre und Funktionäre gesellschaftlicher 
Organisationen. 

Verantwortlich: Betriebsarzt, Werkteilleiter/ 
Fachdirektoren 
Termin: ständig 

5.5.2. An den monatlich einmal durchzufüh¬ 
renden Beratungen des MTK haben jeweils 
Vertreter einzelner Werkteile über die spezifi¬ 
schen Probleme ihres Bereiches auf dem. Gebiet 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu be¬ 
richten. 

Verantwortlich: Betriebsarzt, Faehdirektorat V 
Termin: ständig 

5.5.3. Einmal im Quartal wird vom Betriebs¬ 
arzt mit dem Rat für SV die Arbeit der ÄBK 
der Rehabilitationskommission und der Kuren¬ 
kommission ausgewertet. 

Verantwortlich: Betriebsarzt, BGL 
Termin: ständig 

5.5.4. In unseren Ferienheimen „Waliei sdorfer 
Mühle“ und Polenztal stehen für Kollegen, die 
im Dreischichtsystem oder unter erschwerten 
Bedingungen arbeiten, insgesamt 100 Plätze für 
einen kostenlosen, vorbeugenden Erholungs¬ 
aufenthalt in der Vor- und Nachsaison zur Ver¬ 
fügung. Die Auswahl der Kollegen erfolgt auf 
Vorschlag der Werkteile und AGL durch den 
Betriebsarzt. 

Verantwortlich: Werkteilleiter/Fachdirektor, V, 
Betriebsarzt 
Termin; quartalsweise 

Schlußbestimmungen 

Der BKV gilt für alle mit dem VEB Werk für 
Fernsehelektronik in einem Arbeitsrechtsver- 
hältnis stehenden Werktätigen und für die mit 
Lehrvertrag in einem AusbildungsVerhältnis 
stehenden Lehrlinge. 

Der BKV tritt mit seiner Unterzeichnung durch 
den Betriebsdirektor und den Vorsitzenden der 
BGL für das Jahr 1971 in Kraft 

Die Fachdirektoren und Werkteilleiter sind 
verpflichtet die sich aus dem BKV für ihren 
Bereich ergebenden. Aufgaben in die Arbeits¬ 
pläne aufzunehmen und sich persönlich für die 
Realisierung der Fesrlegungen einzuseizen so¬ 
wie die Meldung über die Erfüllung der im 
BKV festgelegten Aufgaben bis spätestens zum 
15. des dem Quartal folgenden Monats der Ab¬ 
teilung Zentrale Arbeitsökonomik in einem Er¬ 
füllungsbericht zuzustellen. 

Die Kontrolle der Einhaltung der Regelungen 
des BKV erfolgt nach den Festlegungen über 
die Durchführung der Rechenschaftslegungen. 
Änderungen oder Ergänzungen zum BKV 1771 
nebst Anlagen bedürfen der Beschlußfassung 
durch die Vertrauensleutevollversammlung. 
Berlin, am 29. April 1971 

gez Becker 
Betriebsdirektor 

gez. Saalfeld 
Vorsitzender der 

Betriebsgewerkschaftsleitung 

www.industriesalon.de



Anlage 1 
■ .. 

Betriebsprämienordnung 

1971 

1. Bildung des Prämienfonds 
1.1. Zur Stimulierung der Leistungen des Be- 
triebskollektivs steht unserem Betrieb ein Prä¬ 
mienfonds. zur Verfügung, dessen Höhe von 
der Erfüllung der Planaufgaben abhängig ist. 
Die Mittel des, Prämienfonds .werden so ein¬ 
gesetzt, daß alle Kollektive im sozialistischen 
Wettbewerb an einem hohen Nettogewinn und 
an der kontinuierlichen Erfüllung der im Plan 
festgelegten Aufgaben materiell interessiert 
sind. Das heißt: Je besser und effektiver wir 
arbeiten, je höher wir die Arbeitsproduktivität 
steigern, je besser die Qualität der Erzeugnisse 
ist, je . näher wir ; dem Weltstandsniveau kom¬ 
men — sowohl in den technischen als auch in 
den ökonomischen Parametern —, um so mehr 
Prämienmittel erhält unser Betrieb zugeführt. 

Der Betriebsprämienfonds für das Jahr lüll 
beträgt bei Erfüllung der übernommenen Plan¬ 
aufgaben 5,3 Millionen Mark. 

Die tatsächliche Höhe des Prämienfonds ist ab¬ 
hängig von der Über- bzw. Unterschreitung 
der staatlichen Plankennziffer Nettogewinn. 
Dazu erhielt unser Betrieb von der WB ein 
Normativ von 7,3 Prozent vorgegeben. 

Das bedeutet, daß unser Betrieb bei, Übererfül¬ 
lung des geplanten Nettogewinns 7,3 Prozent 
des zusätzlich realisierten Nettogewinns dem 
Betriebsprämienfonds zuführen kann. 

Unterschreitet unser Betrieb die staatliche 
Plankennziffer Nettogewinn, so dürfen dem 
Betriebsprämienfonds nicht 5,3 Millionen 
Mark, sondern nur eine um 7,3 Prozent der 
Unterschreitung der staatlichen Plankerinziffer 
Nettogewinn verminderte Summe zugeführt 
werden. 

Die volle Zuführung zum Betriebsprämien¬ 
fonds ist außerdem von der Erfüllung zweier 
ausgewählter Struktur- und proportionsbe¬ 
stimmter materieller Aufgaben abhängig, und 
zwar von der Einhaltung der Produktionsauf¬ 
lagen für Staatsplanpositionen (abzurechnen 
als Warenproduktion zu Industrieabgabeprei¬ 
sen) und von der Erfüllung des Exportplanes 
(SW, NSW). 
Werden beide Aufgaben nicht erfüllt, so wird 
die errechnete Zuführung zum Prämienfonds 
um 30 Prozent reduziert. Wird eine der mate¬ 
riellen Aufgaben nicht erfüllt, so beträgt die 
Minderung der errechneten Zuführung 15 Pro¬ 
zent. 
Überschreitungen des zulässigen Lohnfonds 
werden dem errechneten Prämienfonds in 
voller Höhe abgesetzt. 
Der Prämienfonds ist im Betrieb selbst zu er¬ 
wirtschaften. Seine Finanzierung erfolgt aus 
dem Teil des Nettogewinns, der nach Abfüh¬ 
rung an den Staatshaushalt im Betrieb ver¬ 
bleibt. 
Die gesetzliche Grundlage für den Prämien¬ 
fonds ist die Verordnung vom 20. Januar 1971 
über die Planung, Bildung und Verwendung 
des Prämienfonds und des Kultur- und Sozial¬ 
fonds für das Jahr 1971 (GBl. II, Nr. 16). 

1.2. Das entscheidende Kriterium für die Höhe 
des Prämienfonds ist die Übererfüllung des 
geplanten Nettogewinns. 

Der Nettogewinn wird hauptsächlich durch fol¬ 
gende Faktoren beeinflußt: 

— Sortimentsgerechte Erfüllung des Produk¬ 
tionsplanes, des Umsatzplanes sowie der beim 
Umsatz, vor allem beim Export, erzielten 
Erlöse; 
— Senkung der Kosten durch 
Einsparungen aus Neuererwesen und Rationa- 
lisierungsmaßnahmen, hohen ökonomischen 
Nutzen aus Investitionen, Forschung und Ent¬ 
wicklung, 
Ausschußsenkung, 
Anwendung von Gemeinkostennprmativen, 
sozialistischen Wettbewerb und Haushalts¬ 
buchführung; 
~ bessere Auslastung der produktiven Fonds 
(die Produktionsfondsabgabe beträgt 6 Prozent 
des Wertes der produktiven Fonds). 

2. Die Verwendung 
des Betriebsprämienfonds 
Die Verwendung des Betriebsprämienfonds 
muß in einem bestimmten Zusammenhang mit 

den Kriterien für seine Bildung erfolgen. Des¬ 
halb sind die Mittel des Betriebsprämienfonds 
so einzusetzen, daß die Kollektive im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb an einem hohen Nettoge¬ 
winn, der Einhaltung der Produktionsauflagen 
für Staatsplanpositionen, der Erfüllung des 
Exportplanes, der Erfüllung der im Plan fest¬ 
gelegten Aufgaben zur Erreichung des wissen¬ 
schaftlich-technischen Höchststandes für Haupt¬ 
erzeugnisse sowie an der Einhaltung des zuläs - 
sigen Lohnfonds materiell interessiert sind. 
Die Aufteilung des . Betriebsprämierifor.ds 
wurde wie folgt vorgenommen: 

2.1. Zentrale Fonds 544 000 M 
darunter 

2.1.1. für den Sieger : im Wettbewerb der 
Werkteile und Fachdirektorate 32 000 M 

2.1.2. für den Wettbewerb innerhalb der 
Werkteile und Fachdirektorate, gebunden an 
schriftlich abzuschließende Vereinbarungen 

110 000 M 

2.1.3. für Leistungen von gesamtbetrieblicher. 
Bedeutung, einschließlich Komplexwettbewerbe 
(im Sinne eines Objektes) 100 000 M 

,2.1.4. für zusätzliche Anerkennung besonderer 
Neuererleistungen 10 000 M 

2.1.5. für gute Studienergebnisse 15 000 M 

2.1.6. für NVA-Hückkehrer 10 000 M 

2.1.7. für langjährige Betriebszugehörigkeit 
(Betriebsjubiläen) 252 000 M 

2.1.8. für Übertragung an die Betriebsberufs¬ 
schule 15 000 M 

2.2. Fonds der Fachdirektoren und Werkteil- 
leiter (Handfonds) 
darunter 

2.2.1. für sofortige Anerkennung persönlicher 
Einzel- und Kollektivleistungen 118 500 M 

2.2.2. für Auszeichnungen von Aktivisten 
40 000 M 

2.3. Fonds für Prämiierungen am Jahresende 

darunter 
4 597 500 M 

2.3.1. für Auszeichnungen von Kollektiven der 
sozialistischen Arbeit einschließlich sozialisti¬ 
scher Forschungsgemeinschaften 250 000 M 

2.3.2. für zusätzliche Jahresendprämie für 
Mehrschichtarbeiter 300 000 M 

2.3.3. tür Jahresendprämie 4 047 500 M 

Die für die einzelnen Positionen genannten Be¬ 
träge können gewährt werden, wenn die Plan¬ 
aufgaben des Betriebes so erfüllt werden, daß 
der Betriebsprämienfonds in der geplanten 
Höhe (5,3 Millionen Mark) gebildet werden 
kann. Werden dem Betriebsprämienfonds 
mehr oder weniger Mittel als geplant zuge¬ 
führt, verändert sich entsprechend die Position 
2.3.3., während für alle übrigen Positionen der 
Betrag im wesentlichen unverändert bleibt. 

Zu 2.1.1. 
Zwischen den Werkteilen und Fachdirektora¬ 
ten wird ein Wettbewerb um die Erfüllung der 
wichtigsten Kennziffern und Schwerpunkte ge¬ 
führt. Dafür werden, wie im 2. Halbjahr 1970, 
quartalsweise, beginnend mit dem II. Quartal 
1971, Prämienmittel entsprechend der Erfüllung 
der Kennziffern nach einem differenzierten 
System bereitgestellt. 

Die Bedingungen für diesen Wettbewerb sind 
allen Betriebsangehörigen durch Veröffent¬ 
lichungen im WF-Sender zur Kenntnis zu brin¬ 
gen. 

Zu 2.1.2. 
Die für den Wettbewerb innerhalb der Werk¬ 
teile und Fachdirektorate bereitgestellten Mit¬ 
tel sind nur für die Lösung besonderer Schwer¬ 
punkte innerhalb des Werkteils bzw. Fäch- 
direktorats zu verwenden. Zur Lösung solcher 
Aufgaben sind Wettbewerbsvereinbarungen 
entsprechend der „Richtlinie zur Führung des 
sozialistischen Wettbewerbs für die Lösung von 
Schwerpunktaufgaben“ vom 9. März 1971 ab¬ 
zuschließen. 

Zu 2.1.3. 
Dieser Fonds wird für die Stimulierung und 
Anerkennung von Leistungen mit gesamt¬ 
betrieblicher Bedeutung eingesetzt Das bedeu¬ 
tet, daß er nicht für die Prämiierung von Lei¬ 
stungen verwendet werden darf, die entspre¬ 
chend den Arbeitsaufgaben bzw. Funktions¬ 

plänen innerhalb eines Werkteils oder Fach¬ 
direktorats zu erfüllen sind. 

Über sämtliche, der aus diesem Fonds zu 
prämiierenden Vorhaben sind bei der Über¬ 
nahme der Arbeit von den Arbeitsgruppen 
Wettbewerbsvereinbarungen entsprechend der 
„Richtlinie zur Führung des sozialistischen 
Wettbewerbs für die Lösung von Schwerpunkt¬ 
aufgaben“ vom 9. März 1971 abzuschließen. 

Zu 2.1.4. 
Für die zusätzliche Anerkennung von Neuerer¬ 
leistungen (d. h. Neuerervorschläge, Neuerer¬ 
vereinbarungen, Patentanmeldungen sowie de¬ 
ren Realisierungen) bzw. für die weitere Ent¬ 
faltung der Masseninitiative auf diesem Gebiet 
werden entsprechend der Weisung des Betriebs¬ 
direktors 162/1970 Mittel des Handfonds durch 
den jeweiligen staatlichen Leiter in Überein¬ 
stimmung mit der zuständigen Gewerkschafts¬ 
leitung gewährt. ■ 

Bei Leistungen von gesamtbetrieblicher Be¬ 
deutung stehen Mittel aus dem zentralen Fonds 
bereit. Die Entscheidung, ob eine solche Lei¬ 
stung gesamtbetriebliche Bedeutung7 besitzt, 
trifft' das BfN in Zusammenarbeit mit der BGL. 

Zu 2.1.5. 
Als Anerkennung für erfolgreiche Teilabschlüsse 
bzw. bei Erreichung guter' Studienergebnisse in 
der Qualifikation wird folgende Staffelung für 
Pämien am Ende jeden Studienjahres bzw. zum 
Abschluß des Studiums festgelegt: 

Facharbeiter-Ausbildung 

Gesamtdurchschnittsnote 
bzw. Abschlußnote 1 

Fachschulstudium 

A II A III 
in Mark 

75,— 100,- 
50,— 75,- 

(Einschließlich Studium an Parte7- und Gewerk¬ 
schaftsschulen, sofern das Studium über ein Jahr 
hinausgeht) 

gut sehr gut gut sehr gut 
Direkt 40, 
Abend 60, 
Fern 75, 

Hochschulstudium 

Direkt 50, 
Abend 75, 
Fern (oinschl. 
postgradualem 
Studium) 100, 

Zu 2.1.6. 
Kollegen unseres Werkes,, die nach Ableistung, 
ihres aktiven Wehrdienstes in Ehren aus der 
Nationalen Volksarmee ausscheiden, erhalten 
bei Wiederaufnahme der Arbeit in unserem 
Betrieb folgende Prämien: 
— nach U/zjähriger Dienstzeit 75,— M 
— nach 3- und mehrjähriger Dienstzeit 150,— M 
Betriebsangehörige, die während ihres aktiven 
Wehrdienstes befördert werden oder staatliche 
Auszeichnungen erhalten, bekommen folgende 
Prämien: 
— zum Gefreiten 25,— M 
— Beförderung zum Stabsgefreiten 35,— M 
— Beförderung zum Unteroffizier 75,— M 
— Verleihung von staatlichen 

Auszeichnungen 75,— M 

Zu 2.1.7. 
Anerkennung für langjährige Betriebszugehö¬ 
rigkeit 
— bei 5 Jahren Ehrennadel in Bronze 
•— bei lO Jahren Ehrennadel in Silber 150,— M 
— bei 20 Jahren Ehrennadel in Gold 300,— M 
— bei 25 Jahren 350,— M 

Alle Auszeichnungen sind mit der Aushändi¬ 
gung einer entsprechenden Urkunde verbunden. 

Zu 2.1.8. 
Übertragung von Mitteln des Betriebsprämien¬ 
fonds in den Prämien-, Kultur- und Sozialfonds 
der Betriebsberufsschule für produktive Lehr¬ 
lingsleistungen. 

Für diesen Zweck werden für das Jahr 1971 
15 000,- M 

für die Übertragung bereitgestellt. 

Gesetzliche Grundlage dafür ist die Verordnung 
vom 5. Mai 1967 über die Bildung und Ver¬ 
wendung des Kultur-, Sozial- und Prämien¬ 
fonds in Betriebsschuien und Lehrlingsausbil¬ 
dungsstätten (GBl. Teil II, 45 § 3) 

,— 70,— 70,— 100,— 
— 100,— 100,— 150,— 
— 125,— 125,— 175,— 

100,- 150,- 
125,— 200 — 

ISO,— 250,— 

— 100 — 

— 125,— 

— 150,— 
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Zu 2.2.1. 
Der Fonds für Sofortprämien einschließlich der 
Mittel für die Auszeichnungen von Aktivisten 
(Handfonds) wird den Fach direkteren und 
Werkteilleitern auf der Grundlage des geplan¬ 
ten Lohnfonds sowie der geplanten Anzahl der 
Arbeitskräfte vorgegeben. Er beträgt 1971 für 

R 31,6 TM 
D 14,3 TM 
B 20,5 TM 
S 11,2 TM 
W 11,5 TM 
H 0,3 TM 
V 6,1 TM 

F 13,6 TM 
T 32,0 TM 
P 0,7 TM 
K 8,7 TM 
A 3,4 TM 
ö 4,0 TM 

Diese Mittel dienen der Prämierung für gute 
Leistungen bei der Durchführung operativer 
Aufgaben sowie zur sofortigen Anerkennung 
persönlicher Einzelleistungen. Über diese Mittel 
verfügen die Fachdirektoren und Werkteilleiter 
mit Zustimmung der zuständigen AGL-Vor¬ 
sitzenden. 

Die Fachdirektoren und Werteilleiter können 
das Verfügungsrecht an die Bereichsleiter dele¬ 
gieren. Das vorgegebene Limit darf nicht über¬ 
schritten werden. 

Zu 2,2.2. 
Mindestens 25 Prozent des Fonds des Fachdirek¬ 
tors bzw. Werkteilleiters sind für die Auszeich¬ 
nung von Aktivisten zu verwenden und dürfen 
nicht für andere Zwecke verausgabt werden. 
Die Auszeichnung als Aktivist erfolgt unmittel¬ 
bar im Anschluß an hervorragende Arbeits¬ 
leistungen sowie zu gesellschaftlichen Höhe¬ 
punkten. z. B. dem 25. Jahrestag der SED, dem 
1. Mai und dem Geburtstag unserer Republik 
oder auch nach Abschluß des Planjahres, 

Bei Auszeichnungen als Aktivist wird eine 
Prämie in Höhe von 250,— bis 300,— Mark ge¬ 
währt. 

Die Bedingungen für die Auszeichnung als Akti¬ 
vist sind der Weisung Nr. 1/71 des Betriebs¬ 
direktors über staatliche Auszeichnungen zu ent¬ 
nehmen. 
(Siehe GBl. Teil II, Nr. 65/1969) 

Zu 2.3.1. 
Werden Kollektive für das laufende Jahr mit 
dem Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit" ausgezeichnet, so erhalten sie durch¬ 
schnittlich je Mitglied eine Prämie zwischen 
100,— und 200,— Mark als materielle Anerken¬ 
nung. 

Bei Festlegung der Höhe der Prämie für das 
Kollektiv ist der erreichte und nachgewiesene 
ökonomische Nutzen zu berücksichtigen. 

Die Kollektivprämie ist entsprechend der Lei¬ 
stung auf die einzelnen Mitglieder aufzuschlüs¬ 
seln, wobei die Mindesthöhe 50,— M betragen 
muß, die maximale Höhe 300,— M nicht über¬ 
steigen darf und zusätzlich zur ermittelten 
Jahresendprämie auszuzahlen ist. 

Die Verleihung dieses Titels sowie die Auszeich¬ 
nung erfolgt nach Jahresabschluß auf der 
Grundlage der im Laufe des Planjahres durch 
das Kollektiv erreichten Ergebnisse. 

Die Mittel für die Auszeichnung der Kollektive 
mit dem Staatstitel werden zentral verwaltet. 

Zu 2.3.2. 
Als Anreiz und Anerkennung erhalten Betriebs¬ 
angehörige bei entsprechender Planerfüllung des 
Werkes und Zuführung zum Betriebsprämien¬ 
fonds 
für Zwei-Schicht-Arbeit eine zusätz¬ 
liche Jahresendprämie von 200,— M 
für Drei-Schicht-Arbeit und im durch¬ 
gängigen Schichtsystem Arbeitende 
eine zusätzliche Jahresendprämie von 350,- M 

Bedingung für die volle Gewährung dieses 
Betrages ist die ganzjährige Tätigkeit im jewei¬ 
ligen Schichtsystem bzw. anteilmäßig bei 
Arbeitsaufnahme im Laufe des Jahres oder bei 
Beendigung der Schichtarbeit aus Gründen von 
Strukturveränderungen, ärztlicher Anordnungen 
und § 131, GBA. 

Die Auszahlung dieses Betrages erfolgt nach 
Jahresabschluß. 

Zu 2.3.3. 
2.3.3.I. Die Jahresendprämie ist die materielle 
Anerkennung der Leistungen der Werktätigen 
im sozialistischen Wettbewerb zur Erhöhung 
der Effektivität des Betriebes, der Erreichung 
des wissenschaftlich-technischen. Höchststandes 
für die Haupterzeugnisse und der Erfüllung^ 
bzw. Übererfüllung der Planaufgaben. 

Zur Stimulierung der Leistungen kn sozialisti¬ 
schen Wettbewerb wird bei Planerfüllung 1971 
der größte Anteil der Prämienmittel, etwa 
75 Prozent, zur Bildung der Jahresendprämie 
verwendet. 

In unserem Werk wird eine Jahresendprämie 
gezahlt, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 
Das Betriebskollektiv hat so viel Prämien¬ 
mittel erarbeitet, daß als Jahresendprämie 
mindestens ein Drittel eines monatlichen 
Durchschnittsverdienstes bei leistungsgerechter 
Differenzierung gezahlt werden kann. 

Das bedeutet, daß mindestens 40 Prozent des 
durchschnittlichen Monatsverdienstes gesichert 
sein müssen und die im BKV 1971 (Prämien¬ 
ordnung) enthaltenen Prämienbedingungen für 
den zentralen Fonds, den Fonds der Fachdirek¬ 
torate und Werkteile realisiert werden können. 

2.3.3.2. Den Fachdirektoraten und Werkteilen 
werden maximal drei Kennziffern vom Be¬ 
triebsdirektor vorgegeben, bei deren Erfüllung 
unter den Voraussetzungen der gesamtbetrieb¬ 
lichen . Planerfüllung und der geplanten Zufüh¬ 
rung zum Betriebsprämienfonds der ihnen vor¬ 
gegebene Prozentsatz des monatlichen Durch¬ 
schnittsverdienstes als Jahresendprämie ge¬ 
währt wird, sofern der zulässige Lohnfonds 
des Fachdirektorates bzw. Werkteils eingehal¬ 
ten wurde. Überschreitungen des zulässigen 
Lohnfonds der Fachdirektorate und Werkteile 
werden ihrem Fonds für Jahresendprämie in 
voller Höhe abgesetzt. 

Ausgenommen hiervon sind Lohnüberschrei¬ 
tungen, die sich ergeben aus von W bzw. ö 
schriftlich erteilten Genehmigungen zur Über¬ 
schreitung des Stellenplanes und des geplan¬ 
ten Lohnfonds. 

2.3.3.4. Erfüllt der Gesamtbetrieb und ein 
Fachdirektorat bzw. Werkteil nicht die Planauf¬ 
gaben, so erhält der Werkteil bzw. das Fach¬ 
direktorat die Zuführungen entsprechend der 
Erfüllung der ihm vorgegebenen Kennziffern. 
Die Vorgabe der Kennziffern,' der Erhöhung 
der Zuführung bei Übererfüllung sowie die 
Kürzung der Zuführungen bei ihrer Unter¬ 
erfüllung werden für die Werkteile und Fach¬ 
direktorate im Abschnitt 3 der Prämienord¬ 
nung festgelegt. 

2.3.3.5. Erfüllt der Gesamtbetrieb die Plan¬ 
aufgaben nicht, so daß der Prämienfonds nicht 
in der geplanten Höhe gebildet werden kann, 
erfolgt die Aufteilung der dann vorhandenen 
Mittel für die Jahresendprämie — sofern noch 
ein Drittel des . durchschnittlichen Monatsver¬ 
dienstes als Jahraeendprämie bei leistungs¬ 
gerechter Differenzierung gewährt werden 
kann — entsprechend der Erfüllung der den 
Fachdirektoraten und Werkteilen vorgegebe¬ 
nen Kennziffern (siehe Abschnitt 3 dei- Prä¬ 
mienordnung). 

2J1.3.6. Der Betriebsdirektor, die Fachdirek¬ 
toren, Werkteilleiter, die Bereichs-, Hauptabtei- 
lungs- und Abteilungsleiter haben Kennziffern 
und Leistungskriterien für die von ihnen zu 
leitenden Arbeitskollektive und, sofern mög¬ 
lich, für die einzelnen Werktätigen zu erarbei¬ 
ten. Für die Auswahl dieser Kennziffern und 
Leistungskriterien gelten folgende Grund¬ 
sätze : 

1. Die Erfüllung der für den Betrieb fest¬ 
gelegten Aufgaben zur vollen Zuführung der 
geplanten Prämien. 

2. Die Erfüllung der je Direktionsbereich bzw. 
Werkteil festgelegten Kennziffern bzw. Auf¬ 
gaben. 
Bei einer nicht vollen Erfüllung der festgeleg¬ 
ten Aufgaben wird eine Kürzung der bereit¬ 
zustellenden Jahresendprämie vorgenommen. 
Bei einer Übererfüllung erfolgt eine entspre¬ 
chende Aufstockung. 

Die endgültige Höhe der Jahresendprämien je 
Werkteil und Direktionsbereich wird vom 
Betriebsdirektor in Übereinstimmung mit der 
BGL festgelegt. 
Die Fachdirektoren und Werkteilleiter teilen 
die zugewiesenen Jahresendprämien ebenfalls 
entsprechend vorstehenden Kriterien aüf Be¬ 
reiche und direkt unterstellte Organisations¬ 
einheiten auf. 
Eine weitere Aufteilung dieser Prämienmittel 
auf Abteilungen ist möglich. 

2.3.3.7. Die Jahresendprämie ist nur an Mit¬ 
arbeiter unseres Betriebes zu zahlen, die 

— entscheidenden Anteil an der Erfüllung 
hoher Planziele, 

— entscheidenden Anteil an der Übererfül¬ 
lung von Planaufgaben, 

—- aktiv am Kampf um die Erreichung des 
wissenschaftlich-technischen Höchststandes teil¬ 
genommen, 
— entscheidenden Anteil an der Senkung der 
Kosten und Steigerung des Nettogewinns sowie 

— die übertragenen Aufgaben termingerecht 
und mit hoher Qualität erfüllt haben. 
Für mangelhafte und mittelmäßige, Arbeit ist 
die Gewährung von Jahresendprämien nicht 
zulässig. 

2.3.3.8. Grundlage für die Gewährung einer 
Jahresendprämie sind die in der Anlage 2 fest¬ 
gelegten Kriterien. Sie sind durch die jeweilige 
Orgahisationseinheit zu präzisieren und allen 
Mitarbeitern bekanntzugeben. Die Leistungen 
eines jeden Mitarbeiters sind durch den jeweils 
Vorgesetzten Leiter in Zusammenarbeit mit 
dem Gewerkschaftsvertrauensmann nach den 
in der Anlage 2 festgelegten Kriterien je Quar¬ 
tal einzuschätzen. Für die Errechnung der Jah¬ 
resendprämie ist eine entsprechende Punktzahl 
zu ermitteln. Diese Einschätzung ist der Ge¬ 
werkschaftsgruppe zur Bestätigung vorzulegen. 
Über die quartalsweise Einschätzung eines 
jeden Mitarbeiters ist ein exakter Nachweis zu 
führen. 

5.3.3.9. Die Aufteilung der der jeweiligen Or- 
gänisationseinheit zugewiesenen Jahresendprä¬ 
mie wird wie folgt durchgeführt: 

— Ermittlung der Basislohnsumme je Mit¬ 
arbeiter 
Monatsdurchschnittsverdienst 

— mögliche Jahrespunktzahl X erreichte Jah¬ 
respunktzahl 

~ Addition der Basislohnsumme aller Mit-, 
: arbeitet?, der Organisationseinheit : .. 

— Ermittlung des Prozent-Anteils der zuge¬ 
wiesenen Jahresendprämie zur Basislohn¬ 
summe 

“ Beispiele zur Errechnung der Prämie 

Beispiel: 
Durchschnitts- 

Verdienst 

Kollege A 
Kollege B 
Kollege C 
Kollege D 
Kollege E 

600,- M 
600.- M 
800,- M 

1000,- M 
750,- M 

Zugewiesene leistungsabhängige 
Organisationseinheit 

Basislohn¬ 
summe 

erreichte 
Punktzahl für 
vier Quartale 

80 
100 
80 

100 

0 
Prämie für 

1500,- M 
leistungsabh. 

Prämie 
Kollege A 
600 X 80 = 112 
Kollege B 
600 X 100 = 112 
Kollege C 
800 X 80 = 112 
Kollege D 
1000X 100 = 112 
Kollege E 
750 X 0 = 112 
zugewiesene 
Prämie X 100 

428,- M 

535,- M 61,6 % 

572,- M 

900,- M 

0 

2435,- M 

264,- M 

330,- M 

352,- M 

554,- M 

C 

1500,- M 

Basislohnsumme rund 61,6 Prozent 

2.3.3.10. Die durdi den Betriebsdirektor für 
die Fachdirektoren und Werkteilleiter vorgege¬ 
benen Kennziffern werden im Abschnitt 3 der 
Prämienordnung festgelegt. Dabei ist davon 
auszugehen, daß diese Leistungskriterien aus 
den Planaufgaben des Verantwortungsbereiches 
des jeweiligen Leiters abzuleiten und unter Be¬ 
rücksichtigung der Zielstellung im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb festzulegen sind. Der Pro¬ 
zentsatz zum Monatsverdienst, der den Leitern 
mit den Leistungskriterien vorgegeben wird, ist 
der gleiche wie für alle anderen Werktätigen 
und Kollektive. Das heißt: erfüllt ein Leiter 
seine Leistungskriterien mit 100 Prozent, so er¬ 
hält er den einheitlichen Prozentsatz zum Mo¬ 
natsverdienst wie alle anderen Kollegen und 
Kollektive, die ihre Leistungskriterien auch mit 
100 Prozent erfüllen. 

Die endgültige Höhe der Jahresendprämie 
wird über den Prozentsatz zum durchschnitt¬ 
lichen Bruttomonatsverdienst entsprechend der 
Erfüllung der vorgegebenen Kennziffern für 
die Werkteile und Fachdirektorate in Abhän¬ 
gigkeit vom' verfügbaren Prämienfonds durch 
den Betriebsdirektor und, die BGL -fen+Telegt,. 
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Die Fachdirektoren und Werkteilleiter teilen in 
Übereinstimmung mit den zuständigen Ge¬ 
werkschaftsleitungen entsprechend der Erfül¬ 
lung der vorgegebenen Kennziffern und Lei¬ 
stungskriterien der ihnen unterstellten Struk¬ 
tureinheiten die Jahresendprämie auf. 

Die Aufteilung dieser Prämienmittel auf die 
einzelnen Kollegen erfolgt ebenfalls nach der 
Erfüllung der ihnen vorgegebenen Kennziffern, 
Leistungskriterien sowie der Einschätzung der 
Leistungen. 

2.3.3.11. Die monatliche Abrechnung der Er¬ 
gebnisse im sozialistischen Wettbewerb, die 
Vorgabe der Leistungskriterien für das Ar¬ 
beitskollektiv, die Gesichtspunkte für die Ein¬ 
schätzung der Leistung des einzelnen Werk¬ 
tätigen sind vom staatlichen Leiter gemeinsam 
mit dem Gewerkschaftsvertrauensmann in der 
Gewerkschaftsgruppe zu beraten. Die Bewer¬ 
tung der Leistung der Leiter erfolgt auf der 
Grundlage der Erfüllung der ihnen sowie ihren 
Kollektiven vorgegebenen Kennziffern bzvri 
Leistungskriterien durch den nächst übergeord¬ 
neten Leiter im entsprechenden Leitungskol¬ 
lektiv mit der zuständigen Gewerkschaftslei¬ 
tung. 

2.3.3.12. Ein Angehöriger unseres Betriebes 
erhält Jahresendprämie, wenn 

— der Prämienfonds die Zahlung von Jahres¬ 
endprämien in Höhe von mindestens 40 Pro¬ 
zent des durchschnittlichen Monatsver¬ 
dienstes bei einer leistungsgerechten Diffe¬ 
renzierung ermöglicht, 

— er während des gesamten Planjahres im Be¬ 
trieb tätig war und 

— die Erfüllung der kollektiven und individu¬ 
ell festgelegten Leistungskriterien bzw. die 
Leistungseinschätzung, die Zahlung einer 
Jahresendprämie in Höhe von mindestens 
einem Drittel des Monatsverdienstes bei 
einer leistungsgerechten Differenzierung er¬ 
möglicht. 

2.3.3.13 In folgenden Fällen wird eine anteilige 
Jahresendprämie gezahlt: 

— Beginn bzw. Beendigung des Arbeitsrech ts- 
verhälinisses während des Planjahres (Die Ent¬ 
scheidung darüber trifft der Leiter in Überein¬ 
stimmung mit der zuständigen Gewerkschafts¬ 
leitung). 

— bei Berufungen oder Wahl 

— Aufnahme des Ehrendienstes in der Natio¬ 
nalen Volksarmee, Wiederaufnahme der Tätig¬ 
keit bzw. Neuaufnahme einer Tätigkeit nach 
Beendigung des Ehrendienstes 

— Aufnahme eines Direktstudiums an einer 
Hoch- oder Fachschule bzw. Aufnahme einer 
Tätigkeit nach Abschluß des Studiums 

— Gewährung von unbezahlter Freizeit im An¬ 
schluß an den Wochenurlaub für Mütter ent¬ 
sprechend § 131 Abs. 4 des Gesetzbuches der 
Arbeit 

— Teilnahme an Intensivlehrgängen für Frauen 

— Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses 
durch Erreichung des Rentenalters oder Eintritt 
der Invalidität 

— Tod des Werktätigen 

Die Mindesthöhe der Jahresendprämie wird in 
diesen Fällen entsprechend der Dauer der 
Beschäftigung im Planjahr reduziert. 

2.3.3.14 Die durch Schwangerschafts- und Wo¬ 
chenurlaub (ausschließlich unbezahlter Freizeit 
entsprechend § 131 Abs. 4 des GBA) sowie durch 
Reservistenübungen bei der NVA und Schul¬ 
besuch gesellschaftlicher Organisationen aus¬ 
fallende Arbeitszeit darf nicht zu einer Minde¬ 
rung der Jahresendprämie dieser Beschäftigten 
führen. Bei der Festlegung der Höhe der Jah¬ 
resendprämie ist diese Zeit mit der Durch¬ 
schnittsleistung des jeweiligen Arbeitskollek¬ 
tivs, dem diese Werktätigen angehören, zu 
berechnen. 

2.3.3.15 Die Errechnung des Monatverdienstes 
als Grundlage für die Berechnung und Fest¬ 
legung der Höhe der Jahresendprämie erfolgt 
entsprechend der Verordnung vom 21. Dezem¬ 
ber X,%1 über die Berechnung des Durchschnitts¬ 
verdienstes und über die Lohnzahlung (GBl. II 
S. 551 Ber.1962, S, 11) in der Fassung der Zwei¬ 
ten Verordnung vom 27. Juli 1967 (GBl. II S. 551, 

Ber. S. 836) sowie der dazu erlassenen Durch¬ 
führungsbestimmungen. 

2.3.3.16 Sofern Jahresendprämie gewährt wird, 
beträgt ihre Mindesthöhe für den einzelnen 
Werktätigen, der das gesamte Jahr über im 
Betrieb gearbeitet hat, ein Drittel, die Maximal¬ 
höhe das Zweifache des monatlichen Brutto¬ 
durchschnittsverdienstes. 

2.3.3.17 Sind die Voraussetzungen zur Zahlung 
von Jahresendprämien nicht gegeben, können 
Werktätige und Arbeitskollektive mit hervor¬ 
ragenden Leistungen entsprechend den sich aus 
der Höhe des Prämienfonds ergebenden Mög¬ 
lichkeiten prämiiert werden. Die Entscheidung 
darüber wird vom Betriebsdirektor in Überein¬ 
stimmung mit der BGL jeweils nach Abschluß 
eines Jahres getroffen. 

2.3.3.18 Für den Betriebsdirektor legt der Ge¬ 
neraldirektor der WB im Einvernehmen mit 
der zuständigen Gewerkschaftsleitung die Höhe 
der Jahresendprämie fest. 

• 

2.3.3.19 Alle Prämiierungen sind in einem wür¬ 
digen Rahmen durchzuführen und öffentlich 
bekanntzugeben. 

2.4. Sonstige Bestimmungen 

2.4.1 Für das jeweilige Planjahr erarbeitete, 
jedoch nicht voll verausgabte Prämienmittel 
können auf das Folgejahr übertragen werden. 

2.4.2 Nach der Bilanzprüfung erforderliche 
Korrekturen des Prämienfonds sind mit den 
Prämienfondszuführungen des Folgejahres zu 
verrechnen. 

2.4.3 Prämien aus dem Prämienfonds gehören 
nicht zum Durchschnittsverdienst, sind lohn¬ 
steuerfrei und unterliegen nicht der SV-Bei- 
tragspflicht. 

2.4.4 Mittel des Prämienfonds dürfen nicht zur 
Prämiierung Werktätiger anderer Betriebe ver¬ 
wendet werden. 

2.4.5 Sollten von der WB unserem Prämien¬ 
fonds Mittel zugeführt werden, so werden damit 
in erster Linie die Jahresendprämien erhöht. 
Ansonsten gelten für die Zuführungen zum 
Prämienfonds aus Mitteln der WB die hier 
festgelegten Grundsätze. 

3. Übersicht über die Kennziffern für die 
Jahresendprämie der Fachdirektorate und 
Werkteiie, die gleichzeitig die Leistungs¬ 
kriterien für die Führungskader darstellen 

Kennziffern bzw. Aufgaben 

\Y 300,0 

II 5.7 

F 410,0 

Einhaltung des Termin- 
Netzplanes für den R 300 40 
Einhaltung der Beauflagun¬ 
gen durch das DÄMW zur 
Erreichung der Stabilisie¬ 
rung der Erzeugnisse 35 
Abdeckung von zu zahlenden 
Vertragsstrafen durch ent¬ 
sprechende Einnahmen 25 
Bestätigung des Kontroü- 
beriehtes 30 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinnzuwachses 40 
Aufbau eines Systems der 
vorbeugenden Kontrolle 30 
Termingerechte Erfüllung des 
F- und E-Planes bei Ein¬ 
haltung des Finanzlimits 65 
Erfüllung der Z-Themen 25 
Sortiments- und termin¬ 
gerechte Erfüllung der 
Warenproduktion von F 10 
Erfüllung der geplanten 
Selbstkostensenkung Plan 
Wissenschaft und Technik 
Teil II 40 
Termingerechte Realisierung 
der geplanten Investmaßnah- 
men von Zentraler Bedeutung 40 
Erfüllung der geplanten 
Warenproduktion 20 

P 14,8 Sortiments- und vertrags¬ 
gerechte Erfüllung der ge¬ 
planten industriellen Waren¬ 
produktion 70 
Einhaltung der Planbestände 
an unvollendeter Produktion 15 
Erfüllung des Exportplanes 15 

N 

«S 
O oi 

iÜ U 0) 
Sls 

t>0 
'S ^ 
.Q 3 ^ H 

o,aS^c 
. 

yn-jS . 5 r1 

t 3 
Kennziffern bzw. Aufgaben 

BO 
C 

'S 

CU 

ü 

K 233,6 

A 69,7 

Ö 106,5 

V 110,6 

U 708,7 

» 373,0 

B 541,0 

S 291.0 

Erfüllung des Absatzes der 
industriellen Warenproduk¬ 
tion zu 1AP 40 
Erfüllung des Exportplanes 
einschl. der Einhaltung der 
geplanten Exportverluste 40 
Erfüllung des Gewinnplanes 
aus Umsatz 20 
Sicherung der Einhaltung der 
geplanten und örtlich bilan¬ 
zierten Anzahl der Arbeits¬ 
kräfte im Jahresdurchschnitt 45 
Erfüllung des Planes der Aus- 
und Weiterbildung 40 
Erfüllung des Planes der 
produktiven Lehrlings¬ 
leistungen 15 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinnzuwachses 
gegenüber dem Vorjahr 60 
Einhaltung des geplanten 
Verhältnisses von Arbeits¬ 
produktivität und Durch- 
schnittslohn 20 
Ausarbeitung eines für den 
Betrieb verbindlichen Per¬ 
spektivplanes im Jahre 1971 20 
Erfüllung des Planes der 
Arbeits- und Lebens¬ 
bedingungen, 
Teil Arbeiterversorgung und 
Teil gesundheitliche und 
sozialhygienische Betreuung 40 
Teil Kinderbetreuung ein¬ 
schließlich Kinderferienlager 30 
Teil Kultur und Sport sowie 
Teil Ferien- und Erholungs¬ 
wesen 30 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinns für R 40 
Sortiments- und vertrags¬ 
gerechte Erfüllung des Pro¬ 
duktionsplanes (Vermei¬ 
dung von Vertragsrück- 
ständen) für R 30 
Einhaltung der geplanten 
Ausschußkosten 30 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinns für D 40 
Sortiments- und vertrags¬ 
gerechte Erfüllung des Pro¬ 
duktionsplanes (Vermeidung 
von Vertragsrückständen) 
für D 30 
Einhaltung der geplanten 
Ausschußkosten 30 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinns für B 40 
Sortiments- und vertrags¬ 
gerechte Erfüllung des Pro¬ 
duktionsplanes (Vermeidung 
von Vertragsrückständen) 
für B 30 
Einhaltung der geplanten 
Ausschußkosten 30 
Einhaltung des geplanten 
Nettogewinns für S 40 
Sortiments- und vertrags¬ 
gerechte Erfüllung des Pro¬ 
duktionsplanes 30 
Einhaltung der geplanten 
Ausschußkosten 30 

Bei Erfüllung der gesamtbetrieblichen Planauf¬ 
gaben sowie der Kennziffern der Fachdirek¬ 
torate und Werkteiie wird die Jahresendprämie 
im Durchschnitt des Betriebes gewährt. Bei 
Über- oder Untererfüllung einzelner Kenn¬ 
ziffern der Werkteile und Fachdirektorate ent¬ 
scheiden der Betriebsdirektor und die BGL auf 
der Grundlage des Leistungsprinzips über Auf¬ 
stockungen oder Minderungen im Rahmen des 
dem gesamten Betrieb zur Verfügung stehenden 
Prämienfonds. • 
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Anlage ^ 

Bewertu ngskriterien 
für Jahresendprämie 
nach Punkten 

Kriterien 

E vi 

' CU 
co 1- 

05 U 
U < 
> 3 

1. Ausnutzung der 
Arbeitszeit 

2. Stand Qualifizierung 
bzw. BeruJtseriahrung 
(gemessen an gegen¬ 
wärtigen Erforder¬ 
nissen f. Arbeitsgebiet 
sowie Teilnahme an 
langfristiger Weiter¬ 
bildung (über 1 Jahr) 
u. kurzfristiger 
Weiterbildg. (im Laufe 
eines Jahres) 

3. Erfüllung d. fest¬ 
gelegt. Normen u. 
Leistungskennziffern u. 
Qualität der Arbeit 

4. Erfüllung der über¬ 
tragenen Aufgaben 
a) 1t. Funktionsplan 
b) 1t. Planteil 
c> Termineinhaltung 

u. Qualität 
d) Erfüllung d. Erfor¬ 

dern. d. Gesundheits- 
u. Arbeitsschutz u. 
Brandschutz 

sehr 
gut 4 4 4 4 
gut 2 2 2 2 

sehr 
gut 4 4 4 4 
gut 2222 

sehr 
gut 10 — — — 
gut 5 — — — 

sehr 
gut — 10 10 10 
gut — 5 5 5 

10 
5 

5. Nachweisbare Er- sehr 
gefcnisse bei Senkung gut 6 6 0 0 
d. Selbstkosten u. Er- gut 3 3 3 3 
höhung Nettogewinn 
einsehl. Ergebnisse 
Ha u f- lialtsbu ch 

6. Aktive Mitwirkung sehr 
a) gesellsch. Mitarb. gut 4 4 4 4 
b) bei Bildung u. gut 2 2 2 2 

Festigung von soz. 
Kollektiven 

e) Kaderarbeit 
(nur f. Leiter) 

6 
3 

7. Erfüllung v. Auf¬ 
gaben d. Planes Wis¬ 
senschaft u. Technik 

8. Ordnungsgemäße 
Erfüllung v. Aufgaben, 
die zur Bestätigung 
der Bilanz führen 
Höchstzahl: 

vorfristig 
Ziele 8 
über¬ 
boten 1) 
termin- 4 
gerecht 

sehr 
gut 3 
gut 2 

28 28 23 28 23 

1) Je nach fachlicher Aufgabenstellung ist für ing.- 
techn. Personal entweder die Pos. 5 oder 7 anzuwen¬ 
den. 

2) Die Zuordnung aller Mitarbeiter eines Werkteils 
bzw. Fachdirektorates nach den angeführten Be- 
schäftigtengruppen ist eigenverantwortlich vorzuneh¬ 
men. 

Anlage 3 

Frauenförderungsplan 

Die zielgerichtete Entwicklung und Förderung 
der Frauen ist eine wichtige gesellschaftliche, 
staatliche und betriebliche Aufgabe. 

Es kommt darauf an, die Frauen immer besser 
zu befähigen, schöpferisch an der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des So¬ 
zialismus mitzuwirken. Ein wichtiges Erforder¬ 
nis bei der Durchsetzung der wachsenden Rolle 
der Frau im betrieblichen und gesellschaft¬ 
lichen Reproduktionsprozeß und die volle Wahr¬ 
nehmung ihrer Mitverantwortung im Betrieb 
ist die systematische Erhöhung ihrer politischen 
und fachlichen Kenntnisse sowie der verstärkte 
Einsatz der Frauen in mittlere und leitende 
Tätigkeiten. 

Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Aus- und 
Weiterbildung der Frauen für technische Be¬ 
rufe, damit ihre schöpferischen Fähigkeiten bei 
der Durchsetzung der wissenschaftlich-techni¬ 
schen Revolution, insbesondere bei der Ver¬ 
wirklichung der im Perspektivplanzeitraum ge¬ 
stellten Aufgaben der Systemautomatisierung 
sowie der komplexen sozialistischen Rationali¬ 
sierung sich voll entfalten können. Dabei ist zu 
sichern, daß die Frauen ihre vielseitigen Pflich¬ 
ten im Beruf, bei der Aus- und Weiterbildung, 
in der Familie und in der gesellschaftlichen 
Arbeit in Übereinstimmung bringen können. 

1. Sicherung der gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung der Frauen 

1.1. Zur Aneignung marxistisch-leninistischer 
Grundkenntnisse beenden folgende Genossinnen 
im 1. Halbjahr 1971 ihr Studium an der Betriebs-, 
schule des Marxismus-Leninismus: 

Anders K 
Trappiel K 
Eckardt F 
Berfelde R 

Dirks D 
Kiebach A 
Waterstraat A 
Krug V 

An dem im 2. Halbjahr 1971 beginnenden Lehr¬ 
gang ist der Anteil der Frauen auf 33 Prozent 
zu erhöhen. 

Verantwortlich: BPO/staatliche Leiter 
Termin: September 1971 

1.2. Zu einem dreimonatigen Lehrgang an der 
Sonderschule der Bezirksleitung werden im 
Jahre 1971 folgende Genossinnen delegiert: 

Stephan K Druskat A 
Merz B Waterstraat W 
Buscha R 

Verantwortlich: BPO/staatliche Leiter 

1.3. Zu einem dreimonatigen Lehrgang an der 
Sonderschule des Zentralrates der FDJ wird die 

Kollegin Blattmann 
delegiert. 

Verantwortlich: FDJ-Leitung/staatlicher Leiter 
Termin: Mai/Juni 1971 

1.1. Folgende Kolleginnen beenden im 1. Halb¬ 
jahr 1971 ein Studium an der Außenstelle WF 
der Bezirksschule des FDG-B: 

Brumme S Kräker D 
Kaiser S Freitag K 
Czekala T 

Für den im Jahre 1971 beginnenden Lehrgang 
ist der Anteil der weiblichen Teilnehmer zu 
verdoppeln. 

1.7. In die Wissensvermittlung über die 
Hauptprobleme des entwickelten gesellschaft¬ 
lichen Systems des Sozialismus durch ein guf 
organisiertes System der Zirkeltätigkeit (Par- 
teilehrjahr, FDJ-Studienjahr, Brigadezirkel) 
sind umfassender als bisher die Frauen ein¬ 
zubeziehen. 

Im Studienjahr 1970/71 werden durch dieses 
Weiterbildungssystem etwa 500 Kolleginnen 
erfaßt. 

Verantwortlich: BPO, BGL, FDJ und 
staatliche Leiter 

1.8. Die Lehrpläne unserer betrieblichen Bil¬ 
dungseinrichtung sind so zu gestalten, daß eine 
v/eit gehen de Einheit zwischen politischer und 
fachlicher Qualifizierung erreicht wird. Das 
trifft insbesondere für spezielle Frauenlehr¬ 
gänge bzw. Lehrgänge mit hohem Frauenanteil 
zu. 

Verantwortlich: A 
Termin: laufend 

1.9. An der Betriebsschule sind Studienmög¬ 
lichkeiten des Marxismus-Leninismus zu 
schaffen. 

Bei der Auswahl der Teilnehmer sind vor¬ 
rangig Frauen zu berücksichtigen, die auf die 
Übernahme leitender Tätigkeiten vorbereitet- 
werden. 

Verantwortlich: für die Einrichtung der Stu¬ 
dienmöglichkeiten : A 

für die Delegierung der Teilnehmer: 
Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: September 1971 

2. Erhöhung des Anteils 
weiblicher Facharbeiter 

Um die geplante Erhöhung des Anteils weib¬ 
licher Facharbeiter bis 1975 zu erreichen und 
dabei vorrangig die Zuführung von Frauen für 
technische Berufe zu berücksichtigen, werden 
folgende Maßnahmen durchgeführt: 

2.1. Einrichtung von Frauensonderlehrgängen, 
und zwar 

— Facharbeiterlehrgang, „Elektromontierer“ 
Beginn März 1971 

— B'acharbeiterlehrgang „Elektvonik- 
facharbeiter“ 
Beginn September 1971 

2.2. Einrichtung von Facharbeiterlehrgängen 
mit einem Frauenanteil von 80 bis 90 Prozent, 
und zwar 

— Facharbeiterlehrgang „Elektronik¬ 
facharbeiter“ 
Beginn September 1971 

— Facharbeiterlehrgang „Elektromontierer“ 
Beginn März 1971 

— Facharbeiterlehrgang „Datenverarbeitung“ 
Beginn des ersten Lehrganges März 1971 
Beginn des zweiten Lehrganges September 1971 

2.3. Neuaufnahme von 75 ■weiblichen Schul¬ 
abgängern in die Berufsausbildung, und zwar 
für die Ausbildung als 

— Elektronikfacharbeiter 
mit Abitur 

— Elektronikfacharbeiter 
ohne Abitur 

— Teilefertiger 

— Maschinenbauzeichner 

30 Mädchen 

17 Mädchen 

6 Mädchen 

5 Mädchen 

— Facharbeiter für 
Datenverarbeitung 

— Industriekaufmann 

— Facharbeiter für Schreibtechnik 
Termin: 1. September 1971 

Verantwortlich: BGL/staatliche Leiter 
Termin: September 1971 7 Mädchen 

5 Mädchen 

5 Mädchen 
1.5. Zu einem dreimonatigen Lehrgang an der 
Bezirksgewerkschaftsschule sind insgesamt drei 
Kolleginnen zu delegieren. 

2.4. Die Schülerinnen des polytechnischen 
Zentrums sind systematisch auf eine Berufs¬ 
ausbildung in technischen Berufen vorzuberei¬ 
ten. Mit ausgewählten Schülerinnen sind lang¬ 
fristige Jugendförderungsverträge zur Berufs- 

-v ausbildung, zum fachgerechten Einsatz und zur 
iSt-udienaufnahme abzuschließen. 

Verantwortlich: BGL/staatliche Leiter 
Termin: II., III. und IV. Quartal je 1 Kollegin 

1.6. Durch die BGL ist ein Schulungssystem zur 
Weiterbildung der gewählten Gewerkschafts¬ 
funktionäre. von denen 45 Prozent Frauen sind, 
zu erarbeiten und zu realisieren. 

2.4. Verantwortlich: für die Punkte 2.1. 
Termin: laufend 

Verantwortlich: BGL 
Termin der Schulung: monatlich 
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2.5. Zu den unter 2.1.—2.2. aufgeführten Fach¬ 
arbeiterlehrgängen ist aus den Fachdirektora¬ 
ten und Werkteilen nachstehend genannte An¬ 
zahl von Kolleginnen zu delegieren: 

Werkteil R 
Werkteil D 
Werkteil B 
Werkteil S 
Fachdirektorat T 
Fachdirektorat F 
Fachdirektorat W 
Fachdirektorat K 
Fachdirektorat V 
Fachdirektorat ö 

30 Kolleginnen 
15 Kolleginnen 
10 Kolleginnen 

5 Kolleginnen 
2 Kolleginnen 
2 Kolleginnen 
3 Kolleginnen 
3 Kolleginnen 
1 Kollegin 
8 Kolleginnen 

Mit der Delegierung ist gleichzeitig der vor¬ 
gesehene Einsatz zu planen und durch ent¬ 
sprechende Maßnahmen zu sichern, daß Aus¬ 
bildung und Einsatz miteinander übereinstim¬ 
men. 
Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: 15. Januar und 15. Juni 1971 

2.6. Bei der Auswahl von Jugendlichen für den 
Abschluß eines Jugendförderungsvertrages ist 
der Anteil der weiblichen Jugend mit min¬ 
destens 50 Prozent abzusichern. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: laufend 

3. Ausbildung und Vorbereitung 
von Frauen für verantwortliche Tätigkeiten 
und Leitungsfunktionen 
Um die geplante Erhöhung des Anteils von 
Frauen an den Hoch- und Fachschulkadern bis 
1975 zu erreichen, sind folgende Maßnahmen 
durchzuführen: 

3.1. Frauensonderstudium 

Im Jahre 1971 nehmen folgende Frauen ein 
Direktstudium in einer Frauensonderklasse 
einer Fachschule auf: 

Kollegin 

Lutzki 
Röhr 
Hinzrrjann 
Tüngler 
Derlin 

T 
T 
F 
B 
R 

Kollegin 

Zander 
Menzel 
Grönert 
Walz 

R 
F 
F 

FW 

3.2. Sonstige Delegierungen zu Hoch- und Fach¬ 
schulen 

a) Folgende Kolleginnen beginnen 1971 ein 
Fachschulstudium: 

Hantel, Vera DS 
Morka, Steffi DG 
Löst, Liselotte DG 
Haufe, Waltraud R 
Müller, Brigitte R 
Fiedler, Inge RG 
Berfelde, Sigrid TG 
Otto, Margit S 
Froloff, Angelika KA 
Steller, Evelyne KA 
Golny, Heidrun KA 
Brauer, Manuela KM 
Poggemüller, Ute KA 
Schulze, Evelyn KM 
Gersonde, Erika W 
Tyllack, Barbara B 
Bek, Ernestine FT 
Schwabe, Christa TM 
Stojanow, Gisela TG 1 

Fernstudium 
Fernstudium 
Fernstudium 
Direktstudium 
Abendstudium 
Abendstudium 
Abendstudium 
Direktstudium 
Fernstudium 
Fernstudium 
Fernstudium 
Fernstudium 
Fernstudium 
Abendstudium 
kombin. Studium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 

b) Folgende Kolleginnen beginnen 1971 ein 
Hochschulstudium: 

Hein, Sonja T 
Roßnick, Sabine TAG 
Crispin, Doris DS 
Janke, Dagmar A 
Bitschkowski, J. A 
Sydow, Eleonore A 
Becker, fngeborg A 

Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 
Direktstudium 

3.3. Die Kollegin 
Ursula Ulbrecht F 
nimmt im Jahre 1971 eine Frauensonderaspi¬ 
rantur auf 

3.4. Mit allen im Jahre 1971 ein Studium auf¬ 
nehmenden Frauen ist ein Studienförderungs¬ 
vertrag mit Festlegung der späteren Einsatz¬ 
perspektive abzuschließen. Für die zum Frauen¬ 
sonderstudium delegierten Kolleginnen ist dar¬ 
über hinaus ein Kaderreservevertrag für die 
Vorbereitung auf eine mittlere Leitungsfunktion 
oder leitende Tätigkeit abzuschließen. Ein Jahr 
vor Studienabschluß ist der konkrete Arbeits¬ 

platz mit der sich im Studium befindenden Frau 
festzulegen. 
Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: 1. September 1971 

3.5. Mit der systematischen Auswahl, Gewin¬ 
nung und Delegierung von Frauen für eine 
zielgerichtete Qualifizierung durch Studienauf¬ 
nahme im Jahre 1972 ist bereits ab Januar 1971 
zu beginnen. 

Zielstellung ist, im Jahre 1972 eine eigene Inge- 
nieurfrauensonderklasse einzurichten und die 
sonstigen Delegierungen entsprechend der volks¬ 
wirtschaftlichen Aufgabenstellung gegenüber 
1971 zu erhöhen. 

Dabei ist insbesondere die Gewinnung von 
Frauen für ein postgraduales oder Zusatz¬ 
studium zu berücksichtigen. 

Verantwortlich für die Einrichtung der Frauen¬ 
sonderklasse: A 
für die Delegierung: Fachdirektoren/Werkteil¬ 
leiter 

Termin für die Delegierung an Hochschulen: 
15. Mai 1971 
für die Delegierung an Fachschulen: 
30. Oktober 1971 

3.6. Folgende Frauen schließen im Jahre 1971 
ein Hoch- oder Fachschulstudium ab: 

Kollegin 

Siewert 
Geese 
Mecke 
Naggier 
Ahrens 
Frühsorge 
Krüger 
Pittier 
Hoümann 
Kayser 
Schröder 
Dolinski 

Einsatz¬ 
bereich 

ö 
F 
D 
F 

W 
S 
R 
W 
A 
F 
A 
W 

Kollegin 

Kipf 
Bartusch 
Falk 
Garbe 
Peter 
Schäfer 
Strauß 
Zallmann 
Heyder 
Krenz 
Kloß 

Einsatz¬ 
bereich 

D 
T 
Ü 
R 
R 
T 
F 
K 
F 
T 

W 

Diese Kolleginnen sind entsprechend ihrer 
Qualifikation mit verantwortlichen Tätigkeiten 
zu betrauen und durch entsprechende Aufgaben¬ 
stellung kurzfristig auf ein hohes Leistungs¬ 
niveau’ zu bringen. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/W erkteilleiter 
Termin: ab 1. September 1971 

3.7. Durch zusätzliche Bemühungen und engen 
Kontakt mit den Hoch- und Fachschulen ist zu 
erreichen, daß über die bisherigen Zuweisungen 
fünf weitere Absolventinnen dem Betrieb zuge¬ 
führt werden. 

Verantwortlich: A 
Termin: 1. September 1971 

3.8. Der Anteil der weiblichen Kaderreserve 
für leitende und mittlere Leitungsfunktionen 
ist von 20 Prozent im Jahre 1970 auf 30 Prozent 
im Jahre 1975 zu erhöhen. 

Daraus leitet sich ab, daß im Jahre 1971 
mindestens 20 Kaderreserveverträge mit Frauen 
zur Vorbereitung auf leitende oder mittlere 
Funktionen 
abzuschließen sind, und zwar: 

F = 2 
ö = 1 
A = 2 
W = 2 
R = 3 
S = 2 

T = 2 
K = 1 
V = 1 
B = 1 
D = 3 

Vorrangig sind die sich im Frauensonder¬ 
studium bzw. in der Frauensonderaspirantur be¬ 
findenden Frauen in die Kaderresvere für lei¬ 
tende Funktionen aufzunehmen. 
Im Kaderreservevertrag ist konkret festzulegen, 
wie und in welchem Umfange eine schrittweise 
Vorbereitung und Einarbeitung in die vorge¬ 
sehenen Leitungsfunktionen erfolgen soll. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: 30. Oktober 1971 

3.9. Die sich in der Kaderreserve befindenden 
Frauen nehmen ab 11/1971 an einem zyklischen 
Weiterbildundgssystem über Fragen der sozia¬ 
listischen Wirtschaftsführung teil. 

Verantwortlich für die Durchführung des Lehr¬ 
ganges : A 

für die Delegierung: Fachdirektoren/Werk¬ 
teilleiter 

3.10. Die staatlichen Leiter überprüfen halb¬ 
jährlich den Entwicklungsstand der weibbchen 
Kaderreserve sowie alle sich in Frauensonder¬ 

studienformen bzw. Frauensonderlehrgängen 
befindenden Kolleginnen und leiten daraus 
weitere kontrollfähige Förderungsmaßnahmen 
ab. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: 30. Juni 1971 und 31. Dezember 1971 

4. Weiterbildung weiblicher Leitungskader 

4.1. Die in leitenden und mittleren Funk¬ 
tionen tätigen Frauen werden in das be¬ 
triebliche Schulungssystem für Leitungskader 
einbezogen. In begründeten Fällen (besonders 
häusliche Belastung durch Pflege und Erziehung 
von Kindern) können durch den jeweiligen Fach¬ 
direktor bzw. Werkteilleiter bei außerhalb der 
Arbeitszeit liegenden Lehrveranstaltungen Ar¬ 
beitszeitverlagerungen gewährt werden. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: laufend 

4.2. Mit jedem weiblichen Leitungskader sind 
mindestens halbjährlich durch den übergeord¬ 
neten staatlichen Leiter persönliche Gespräche 
über die Einschätzung der Leitungstätigkeit 
und die persönliche Entwicklung der Frau zu 
führen. Es sind Festlegungen über gegebenen¬ 
falls zu gewährende Hilfe und Unterstützung 
zu treffen. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin; halbjährlich 

4.3. Frauen in leitenden und mittleren Funk¬ 
tionen sind vorrangig für solche Weiterbil¬ 
dungsmaßnahmen vorzusehen, die sie befähi¬ 
gen, durch Aneignung moderner Wissens¬ 
gebiete eine hohe Effektivität in ihrer Arbeit 
zu erreichen. 

V erantwortlich: Fachdirektoren/W erkteilleiter 

5. Förderung und Unterstützung 
der lernenden Frau 

5.1. Die in Qualifizierung befindlichen Frauen 
werden vorrangig bei der Beschaffung von Stu¬ 
dienliteratur unterstützt. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter. 
AGL 

5.2. Frauen mit besonderer häuslicher Be¬ 
lastung, die sidi im Fern- oder Abendstudium 
befinden, können auf Antrag mit Befürwortung 
des zentralen Frauenausschusses, der staat¬ 
lichen Leiter und der AGL außerhalb der ge¬ 
setzlich geregelten Studientage einen zusätz¬ 
lichen Studientag pro Monat erhalten. 

Verantwortlich: A 

5.3. Der Aufrechterhaltung eines engen Kon¬ 
taktes mit den sich im Direktstudium befinden¬ 
den Kolleginnen und der ständigen sozialen 
und gesellschaftlichen Betreuung ist seitens der 
staatlichen Leiter und der sozialistischen Kol¬ 
lektive besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 

5.4. Frauen, die im Dreischichtsystem arbeiten 
oder neben ihrer beruflichen Tätigkeit gesell¬ 
schaftliche Funktionen bekleiden bzw. ein 
mehrjähriges Hoch- oder Fachschulstudium 
durchführen, werden vorrangig bei der Ver¬ 
gabe kostenloser Erholungsaufenthalte berück¬ 
sichtigt. 

Verantwortlich: V 

5.5. Frauen, die an längeren Qualifizierungs¬ 
lehrgängen teilnehmen, können sich regelmäßig 
einer prophylaktischen ärztlichen Untersuchung 
durch das Betriebsambulatorium unterziehen. 
Verantwortlich: V 

5.6. In den betrieblichen Kindereinrichtungen 
wird für Kolleginnen, die sich längere Zeit in 
einer fachlichen oder politischen Qualifizierung 
befinden, bei Bedarf zur Unterbringung ihrer 
Kinder ein Spätdienst eingerichtet. 

Verantwortlich: V 
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Anlage 4 

Plan zur Förderung 
der Initiative der Jugend 

Auf der Grundlage des Jugendgesetzes, des 
Staatsratserlasses „Jugend und Sozialismus“ 
und der Beschlüsse des Zentralrats der FDJ ist 
es die Aufgabe aller staatlichen Leiter, der 
Jugend alle Möglichkeiten der bewußten Teil¬ 
nahme an der Gestaltung des entwickelten ge¬ 
sellschaftlichen Systems des Sozialismus zu 
erschließen. 

Jeder staatliche Leiter ist verpflichtet, bei der 
klassenmäßigen Erziehung der Jugend große 
Aktivität und Initiative zu entwickeln, regel¬ 
mäßig mit den Jugendlichen seines Verantwor¬ 
tungsbereiches die Aufgaben zu beraten und 
der führenden Kraft der jungen Generation, 
der Freien Deutschen Jugend, allseitige Hilfe 
und Unterstützung zu geben, 

Es gilt, die Jugendlichen unseres. Betriebes 
unter der Losung: „Wir jungen Sozialisten 
kämpfen unter Führung der Partei der Arbei¬ 
terklasse für die allseitige Stärkung der 
DDR“, in den Kampf um die Erfüllung des 
Planes 1971 einzubeziehen. 

Das Modellsystem zur kontinuierlichen und 
perspektivischen Entwicklung der Betriebs¬ 
jugend ist zu vervollkommnen und durchzu¬ 
setzen, Alle Leiter sind zu befähigen, dieses 
Modellsystem in ihrem Verantwortungsbereich 
zu realisieren. 

Verantwortlich: Betriebsdirektor 

Vom Modellsystem ausgehend, erarbeitet jeder 
Leiter einen persönlichen Arbeitsplan zur Ein¬ 
beziehung der aktivisten Jugendlichen in den 
Leitun gs- und Entscheidungsprozeß und berät 
ihn quartalsweise mit den Jugendlichen sei¬ 
nes Verantwortungsbereiches, 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 

Der „Treffpunkt Leiter“ ist zu einem entschei¬ 
denden Forum der Einbeziehung der Jugend 
in die politisch-ideologischen, fachlichen und 
ökonomischen Aufgaben und deren Lösung zu 
entwickeln. Diese Beratungen dürfen nicht den 
Charakter zufälliger Zusammenkünfte tragen, 
sondern sind Bestandteil der sozialistischen 
Leitungstätigkeit. Sie sind mit konkreter Auf¬ 
gabenstellung vorzubereiten und durchzu¬ 
führen. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: quartalsweise 

Die im „Treffpunkt Leiter“ erarbeiteten Auf¬ 
gaben sind kontrollfähig zum Bestandteil des 
persönlichen Arbeitsplanes des jeweiligen Lei¬ 
ters und der Organisationseinheit der FDJ zu 
machen sowie dem Betriebsleiter zusammen¬ 
gefaßt durch die Fachdirektoren und Werkteü- 
leiter zu übergeben. 

Verantwortlich: Fachdirektoren 
Termin: 2/71, 4/71, 6/71, 8/71, 10/71, 12/71 

In jedem Fachdirektorat und Werkteil sind in 
Zusammenarbeit mit der FDJ-Organisation 
und der AGL Rechenschaftslegungen über die 
Realisierung des Jugendförderungsplanes und 
der Jugendkonzeption der Fachdirektorate und 
Werkteile durchzuführen. 

Verantwortlich-: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Termin: Juni/Dezember 71 

Die Rechenschaftslegungen sind in einer, ge¬ 
meinsamen Beratung des Betriebsdirektors mit 
der BGL und dem Jugendausschuß der BGL 
auszuwerten. 

Verantwortlich: Betriebsdirektor 
Termin: Juhi/Dezember 71 

Die FDJ-Kontrollpostentätigkeit ist zu syste¬ 
matisieren und auf die Schwerpunkte des Plan¬ 
jahres zu orientieren. Diese Tätigkeit dient der 
Entwicklung der ökonomischen Initiative der 
Jugend und ist durch alle staatlichen Leiter zu 
unterstützen. Alle staatlichen Leiter sind ver¬ 
pflichtet, den Kontrollposten in ihrem Verant¬ 
wortungsbereich Schwerpunktaufgaben als 
Empfehlung zu übergeben. 

Verantwortlich: staatliche Leiter 
Termin: 1/71 

Die Bewegung der „MMM“ ist auf der Grund¬ 
lage des Jugendgesetzes — 7. Durchführungs¬ 
bestimmung vom 28. Oktober 1970 — zu einer 

Massenbewegung auf wissenschaftlich-techni¬ 
schem und ökonomischem Gebiet zu entwik- 
keln. 

Durch die Übertragung entsprechender Auf¬ 
gaben sind die Betriebs-, Bezirks- und die 
zentrale Messe der Meister von morgen vor¬ 
zubereiten. 

Im I. Quartal sind dem Betriebsdirektor die 
der Jugend zu übergebenden Aufgaben durch 
die Fachdirektoren und Werkteilleiter zur Be¬ 
stätigung vorzulegen und die Betreuer 
namentlich zu benennen. 

Der Betriebsdirektor übergibt diese Zielstel¬ 
lung auf einer Jugendversammlung (Neuerer¬ 
konferenz, Aktivtagung) der Betriebsjugend. 

Verantwortlich: Betriebsdirektor 
Termin: I/Tl 

Jugendbrigaden und Jugendobjekte sind der 
Maßstab für die Entwicklung der sozialisti¬ 
schen Gemeinschaftsarbeit der Jugend und 
tragen wesentlich zur Entwicklung des sozia¬ 
listischen Bewußtseins bei. Hier kann die Ju¬ 
gend beweisen, was sie gelernt hat, wie sie es 
versteht, verantwortüngsvolle und gute Arbeit 
zu leisten. Jugendbrigaden und Jugendobjekte 
sind entscheidende Kampfabschnitte im sozia- 
lis tischen Wettbewerb. 

Folgende Jugendbrigaden und Jugendobjekte 
sind 1971 zu bilden bzw. weiterzuentwickeln. 

Werkteil S 
Konstituierung der Jugendobjekte 
„Radiosonde“ 

Verantwortlich: staatliche Leiter 
Koll. Brützan, Kolln. Bohnke 
Termin: 1. Februar 1971 

Werkteil B 
Jugendobjekt „Expo 1971“ 
Verantwortlich: staatlicher Leiter 
Koll. Arnold, BPE 3 
Termin: 1. Februar 1971 

Wehr politische Erziehung der Jugend 

Mit Unterstützung der GST und DRK-Grund- 
organisationen und der FDJ führt die Betriebs¬ 
schule im Mai und September 1971 eine 
„Woche der sozialistischen Wehrerziehung“ 
durch. 

Verantwortlich: A 
Termin: II/III/71 

Um kontinuierlich die wehrpolitischen und 
wehrsportlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu erweitern, werden in den Klassen bzw. 
Lernaktiven monatlich einheitliche Ausbil¬ 
dungstage der allgemeinen Grund-Laufbahn- 
ausbildung sowie der Zivilverteidigung durch¬ 
geführt. 

Verantwortlich: AB in Zusammenarbeit 
Termin: monatlich 

Zur weiteren qualitativen, Verbesserung der 
Ausbildung werden Gruppen- und Zugführer 
durch die NVA-Pateneinheit auf den jeweili¬ 
gen Ausbildungstag vorbereitet. 

Verantwortlich: AP 
Termin: monatlich 

Die GST-Grundorganisation konzentriert ihre 
Tätigkeit auf die Einbeziehung der gesamten 
Betriebsjugend in die vormilitärische Ausbil¬ 
dung und Erziehung. Sie bildet in den Sektio¬ 
nen Schießsport, Nachrichtentechnik, Motor¬ 
sport, Seesport, militärischer Mehrkampf, vor¬ 
rangig Militärkraftfahrer, Tastfunker, Mot.- 
Schützen und seemännisches Personal heran. 

Verantwortlich: W in Zusammenarbeit mit 
GST 

Zur Heranbildung der erforderlichen Kader 
werden die Kollegen Bernhard Clauß, Fritz 
Chlybow, Heinrich Willadsen, Hans Fandrich, 
Bodo Pule zu Kommandeurslehrgängen und 
zu Ausbildungslehrgängen für die Sanitätszüge 
der Zivilverteidigung delegiert. 

Verantwortlich für Delegierung: A 

Höhepunkte in der wehrpolitischen Arbeit der 
GST werden der Tag der Sowjetarmee; der 
15. Jahrestag der NVA; die Verabschiedung 
der im Mai ihren Ehrendienst beginnenden 
Kollegen; die Kreisspartakiade am 22. und 
23. Mai 1971; die Woche der sozialistischen 
Wehrerziehung 1971 sein. 

Neben der patriotischen Erziehung der Ju- 
gcncUkhen der, Betriebsschule,. ;ist die Einbezie¬ 

hung der gesamten Betriebsjugend in die voi’- 
militäi’ische Ausbildung ein Schwerpunkt der 
Arbeit aller staatlichen. Leiter. Alle Fachdirek¬ 
toren und Werkteilleiter gewinnen ihre jun¬ 
gen Kollegen dafür, sich intensiv auf den 
Ehrendienst in der NVA vorzubereiten. 

Verantwortlich: Fachdirektoren/Werkteilleiter 
Mitarbeit: Reservistenkollektiv, FDJ, GST 

Im Rahmen der „Woche der Jugend und 
Sportler“ erfolgt eine Rechenschaftslegung der 
Faehdirektoren und Werkteilleiter zur gemein¬ 
samen Arbeit mit der GST, des Reservisten¬ 
kollektivs und der FDJ, über die Ergebnisse der 
patriotischen Erziehung der Jugend unseres 
Betriebes. 

Verantwortlich: W 

Im Rahmen des Sportfestes ist der militärische 
Mehrkampf und ein Leistungsvergleich der 
einzelnen Sektionen der GST zu organisieren. 
Verantwortlich: V 
Termin: Juni 1971 

Lernende Jugend 

Der Berufswettbewerb ist Bestandteil des so¬ 
zialistischen Wettbewerbs des Betriebes. Durch 
den Berufswettbewerb steigern die Lehrlinge 
ihre I.eistungen in Theorie und Praxis, erfül¬ 
len ökonomische Kennziffern und werden zur 
Qualitätsarbeit erzogen. Durch Bildung von 
Lerngemeinschaften wird das Niveau der Lern¬ 
aktive gesteigert. 

In allen Lernaktiven ist das Haushaltsbuch zu 
führen und nach dem „System der fehlerfreien 
Arbeit“ zu arbeiten. 

Die Lehrlinge der beruflichen Spezialisierung 
müssen in den sozialistischen Wettbewerb der 
jeweiligen Struktureinheit einbezogen werden. 
Die Leistungen der Lehrlinge der beruflichen 
Spezialisierung sind in den Haushaltsbüchern 
der jeweiligen Struktureinheit zu erfassen. 

Verantwortlich für die Gi-undausbildung: AB 
für die berufliche Spezialisierung: 
die jeweilige Struktureinheit 

Für die Sieger und besten Lehrlinge im Be¬ 
rufswettbewerb sind Fördermaßnahmen mit 
dem Ziel einzuleiten, die Facharbeiterprüfung 
vorzeitig abzulegen. Die besten Lehrlinge kön¬ 
nen zu einem Fach- bzw. Hochschulstudium 
delegiert werden und sind im Falle der Auf¬ 
nahme eines Studiums in die Kaderentwick¬ 
lungspläne des Werkes aufzunehmen. 

Verantwortlich: A 
Termin: laufend 

Die im Berufswettbewerb ausgezeichneten Kol¬ 
lektive und Medaillenträger werden zu einem 
Bestentfeffen beim Betriebsdii-ektor empfan¬ 

gen. 

Verantwortlich: W 
Termin: 11/71 

Das zur Förderung besonders begabter Lehr¬ 
linge eingerichtete Kabinett ist weiter zu ent¬ 
wickeln. Sowohl die Ausrüstung als auch die 
übernommenen Aufgaben müssen den höheren 
Anforderungen an die Begabtenförderung ent¬ 
sprechen. 

Verantwortlich: AB 
Termin: laufend 

Die Fachkabinette der Grundlagenausbildung 
sind den Erfordernissen der Ausbildung in 
Grundberufen entsprechend zu entwickeln. 

Verantwortlich: AB 
Termin: laufend 

Die Fachdirektorate und Werkteile entwickeln 
in Zusammenarbeit mit der Beti'iebsschule ihi'e 
technischen Kabinette zu Zentren einer quali¬ 
fizierten Ausbildung. Ein spezieller Erfah¬ 
rungsaustausch wird in Form einer . Rechen- 
schaftslegung der betreffenden Fachdirektoren 
und Werkteilleiter durchgeführt. 

Verantwortlich: Betriebsdirektor 
Termin: 11/71 

Zur Erreichung des 8- bzw. 10-Klassen- 
Absehlusses als Voraussetzung für die Teil¬ 
nahme an der Facharbeiterausbildung im Rah¬ 
men der Erwachsenenqualifizierung oder an¬ 
derer Weiterbildungsmaßnahmen übernimmt 
der Betrieb die Delegierung interessierter Ju¬ 
gendlicher zur Volkshochschule bzw. führt bei 
entsprechender Beteiligung eigene Lehrgänge 

durch. 
Verantwortlich: Fach direktoren/Werkteilleiter 
Termin, . 
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Mit Jugendlichen, die keine abgeschlossene 
Berufsausbildung haben, sind durch die Be¬ 
reiche Qualifizierungsverträge aufzustellen 
mit dem Ziel, über die A-l- und A-2-Qualifi- 
kation zur Berufsausbildung delegiert zu wer¬ 
den. 
Verantwortlich: Betriebsteilleiter 
Termin: Mai 1971 

Im Polytechnischen Zentrum werden im Schul¬ 
jahr 1970/71 Schülerwettbewerbe um den Titel 
„Ausgezeichnetes Schülerkollektiv des Poly¬ 
technischen Zentrums des VEB WF“ durchge¬ 
führt. Dieser Wettbewerb dient der 
— Erreichung von Höchstleistungen in allen 
Fächern, 

• Erreichung von qualitativ einwandfreien 
Ar-beitsergebnissen, 
— Erziehung zum kollektiven Handeln, 
— aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben. 
Mit Hilfe dieses Wettbewerbs soll die berufs¬ 
werbende Tätigkeit verbessert werden, mit dem 
Ziel, einen hohen Prozentsatz unserer Lernan¬ 
fänger aus den Schülern des Polytechnischen 
Zentrums zu gewinnen. Für die Durchführung 
dieses Wettbewerbs wird eine Prämiensumme 
von fiOO.— M zur Verfügung gestellt. 
Verantw.: AB 
Termin: laufend 

Die Patenarbeit mit der 20. Oberschule, der 
5. Oberschule Pankow und der Gerhart-Haupt- 
mann-Oberschule ist auf. der Grundlage von 
Verträgen effektiver zu gestalten. 
Verantw,: W 
Termin der Kontrolle: Feb./Sept. 1971 

Mit allen Klassen der Patenschulen sind durch 
Brigaden und sozialistische Kollektive Patenbe- 
ziehungen zu entwickeln. 
Verantw.: BGL 
Termin: laufend 
Für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
der 9. und 10. Klassen der 20. Oberschule sind 
geeignete Kollegen zu gewinnen. 
Verantw.: A 
Termin: Juni 1971 

Für die zwei 11. Klassen der GHS sind für die 
wissenschaftlich-praktische Arbeit Mitarbeiter 
des Betriebes zu gewinnen, die auf der Grund¬ 
lage gesonderter Vereinbarungen diese Arbeits¬ 
gruppen leiten. 

Verantw.: A 
Termin: Juni 1971 

Kulturelle Betätigung der Jugend 

Zur allseitigen geistigen und körperlichen Ent¬ 
wicklung der Jugend ist eine sinnvolle, auf ho¬ 
hem Niveau stehende Freizeitgestaltung uner¬ 
läßlich. Von dieser Erkenntnis ausgehend, 
kommt es in unserem Betrieb darauf an, alle 
Voraussetzungen zu schaffen, um die Jugend an 
das künstlerische Volksschaffen heranzuführen. 
Das Kulturhaus ist zu einem Zentrum der kul¬ 
turellen Betätigung der Jugend zu entwickeln. 
Durch die FDJ-Grundorganisation ist in Zusam¬ 
menarbeit mit dem Jugendausschuß der BGL 
und dem Leiter des Kulturhauses ein Jugend¬ 
klubrat zu bilden. 

Verantw.: Leiter des Kulturhauses in Zusam¬ 
menarbeit mit FDJ, BGL 
Termin: 11/71 

Durch den Leiter des Kulturhauses und den 
Jugendklubrat ist ein Jahresarbeitsplan auszu¬ 
arbeiten, der in einer gemeinsamen Beratung 
des Jugendausschusses der BGL und der Lei-, 
tung der FDJ-Grundorganisation zu bestätigen 
ist. Der Jahresarbeitsplan ist in monatlichen 
Veranstaltungsplänen zu präzisieren. 

Verantw.: Leiter Kulturhaus, Leiter Jugend- 
klubrat 
Termin: 1/71 

Zur Förderung der kulturellen Selbstbetäti¬ 
gung der Jugend sind ausgehend von den Inte¬ 
ressen der Jugend im Kulturhaus und im Ju¬ 
gendklub der Betriebsschule Interessenzirkel 
auf dem Gebiet des Sports, der Technik, des 
Theaters und der Touristik zu bilden. 

Verantw.: Leiter Kulturhaus in Zusammen¬ 
arbeit mit FDJ und BGL 
Termin: laufend 

Jährlich wird durch den Betriebdirektor, die 
BGL und FDJ für die Betriebsjugend ein 
Wettbewerb des künstlerischen Volksschaffens 
sowie ein Treffpunkt junger Talente ausge¬ 
schrieben. Die besten künstlerischen Arbeiten 
und Leistungen werden ausgezeichnet. 
Für besonders wertvoll einzuschätzende künst¬ 
lerische Leistungen wird ein Preis „Sieger im 
künstlerischen Volksschaffen“ gestiftet. 
Die Gewinner dieser Preise werden in ihrer 
künstlerischen Entwicklung durch den Betrieb 
gefördert. 

Verantw.: Betriebsdirektor 
Termin: laufend 

Zur ästhetischen Bildung der Lehrlinge und 
Schüler und der Verbesserung der musischen 
Erziehung werden mit dem „Staatlichen Un¬ 
terhaltungsorchester Eberswalde“ Schulkon¬ 
zerte durchgeführt. Diese Konzerte werden mit 
musikgeschichtlichen und musikwissenschaft¬ 
lichen Einführungen verbunden. 
Für diese Veranstaltung erhält jeder Lehrling 
aus dem K- und S-Fonds einen Zuschuß von 
1,00 M/pro Konzertbesuch. 

Verantw.: AB 
Termin: laufend 

Für den Abschluß von Jugendtheater- und 
Konzertanrechten gewährt der Betrieb pro 
Konzert- und Theaterbesuch einen Zuschuß 
von 1.50 M. 

Verantw.: V 
Termin: laufend 

Für die Lehrlinge und Schüler der Betriebs :- 
schule ist der Buchbestand der Bibliothek im 
Jahre 1971 um 250 Bände zu erweitern. Hier¬ 
zu wird durch den Betrieb und die BGL ein 
Zuschuß gegeben. 

Verantw.: AB 
Termin: laufend 

Anlage 5 

Kultur- und Sozialfonds 1971 
1. Arbeiterversorgung 

TM 
Zuschuß für Werkspeisung 291,0 
Zuschuß für Verpflegung an Betriebs¬ 
angehörige außer Haus 35,0 

Nachtschichtverpflegung — Zuschuß —' 75,0 

401,0 

2. Gesundheitseinrichtungen 
Poliklinik XI,9 
Ambulatorium 5,0 

kostenloser Erholungsaufenthalt für 
2- und 3-Schicht-Arbeiter 15,0 
Station leichterkrankte Kinder 9,0 

4Öj) 

3. Kindereinrichtungen 
Kinderkrippen und -gärten 33,0 
Kinderweihnachtsfeier 70,0 

103,0 

4. Kulturelle Einrichtungen 
Kulturhaus — Zirkeltätigkeit 39,0 
Kulturveranstaltungen 21,0 

Arbeiterfestspiele 24,0 
Gewerkschaftsbibliothek 12,5 
Veranstaltungen der FD und WT 60,0 
Zentrale Frauenveranstaltung 10,0 

Frauentagsfeiern der FD und WT - . 17,0 
Theaterzuschuß 2,0 
Tag des Lehrers 1,5 

Frauenausschußveranstaltungen 6,0 
BKV-Rechenschaftslegung 1,0 

Betriebsschule, Abschlußveranstaltung 1,5 
Sozialistische Brigadegründung 3,0 
Betriebsfestspiele 11,0 

209,5 

5. Ferieneinrichtungen 
Ferienheim Neuhaus 115,0 
Ferienheim Polenztal 1,5 
Ferienheim Waltersdorfer Mühle 13,5 
Ferienobjekt Wentowsee 51,0 
Internationaler Urlauberaustausch 25,0 
Fahrgeldzuschuß für kinderreiche 
Familien 3,0 
Kinderferienlager 80,0 
Pionierlager Kalinin 11,9 

300,9 

6. Sport 
Bootshaus Hahns Mühle 5,0 
Anglersparte • 4,6 
Sportfest WF 15,0 
Massensport 20,0 
BSG des Werkteiles S 1,0 

4576 

7. Wohnungswesen 

AWG 10,0 

8. Sonstiges 
Zuschuß an betriebliche und 
gesellschaftliche Organisationen 

TM 
FDJ 19.0 

FDJ — Bekleidung Fanfarenzug 4,5 
GST axi 
KDT 8,5 
DSF g’o 
DRK 3.0 
ZV 8,0 
Kampfgruppe 12,0 
ADMV 3,0 

Interhotel Rallye 1971 10,0 
TSG Oberschöneweide 15,0 
VSA 1,0 

98J) 

Zuschuß für Jugendweihe, Patenschaften, 
Vetcranenbetreuung 

Jugendweihe, Namensgebung 10,0 
NVA-Patenschaften 2,0 
NVA-Betreuung 40 

Patenschaften mit Schulen und 
Kindereinrichtungen 135 
Veteranenbetreuung 79 
Reservistenkollektiv 30 

Militärpolitisches Kabinett 4.0 

43,5 

Zuwendungen an Betriebsangehörige 
Soziale Unterstützung 10 0 

Soziale Unterstützung für kinderreiche 
Familien gf7 

Unterstützung bei Todesfall 6,6 
Büchergeld 7,0 

Zuschuß bei Geburt lo',0 

42,3 

Sonstige Zuwendungen 
Blumen 3.5 

BPO und APO 10,0 

Delegiertenkonferenz der BPO 5,0 
25 Jahre SED 10,0 
BGL 5,0 

33,5 

Für die kulturelle und soziale Betreuung der 
Werktätigen werden aus dem Kultur- und So¬ 
zialfonds 1971 1328,2 TM ausgegeben. 

www.industriesalon.de
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